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Im Rahmen des Regionale 2010-Pro-
jektes :metabolon wird die Zentralde-
ponie Leppe zu einem Kompetenz- und 
Transferzentrum für den Bereich der rege-
nerativen Energien entwickelt. 

In der rund 700 qm großen Ausstel-
lungshalle fi ndet der Endverbraucher eine 
breitgefächerte Auswahl an Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien, die den 
neuesten Stand der Technik dokumentie-
ren, auch in Hinblick auf größtmögliche 
Energieeffi zienz. 

Die Themenbereiche der betreuten 
Dauerausstellung reichen von der Bio-
masse und Holzenergie über Solar und 
Geothermie bis zur Energieeinsparung, 
zur energetischen Gebäudesanierung und 
zum Bauen mit Holz. Jeder interessierte 
Besucher des Energiekompetenzzentrums 

erhält eine kostenlose und herstellerunab-
hängige Information und Beratung durch 
Fachpersonal. Anhand der Exponate und 
der Informationsmaterialien können die 
Besucher die verschiedenen Technologien 
„erfassen und begreifen“. Und das aller-
wichtigste dabei ist: Das regionale Hand-
werk ist vertreten. So werden dem inter-
essierten Besucher und Bauwilligem alle 
Handwerker der Region, die in unseren 
Innungen organisiert sind, als potentielle 
Auftragnehmer über einen zentralen Be-
ratungsbildschirm angeboten. Hier wird 
regionale Wirtschaftsförderung wahrge-
macht und jeder interessierte Handwerker 
hat auch die Möglichkeit, mit seinem in-
teressierten Kunden diese Ausstellungshal-
le zu besuchen. 

In Ergänzung zur Ausstellung werden 
regelmäßig Informationsveranstaltungen, 

Fachtagungen, Schulungen u. a. organi-
siert und durchgeführt. Die Räumlich-
keiten hierfür grenzen unmittelbar an die 
Ausstellungshalle an, ebenso ein anspre-
chender Gastronomiebereich. 

Am Samstag, den 24. und Sonntag, den 
25. September 2011, fi ndet im Bergischen 
Energiekompetenzzentrum als erste Ver-
anstaltung das Heizungsforum der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land statt. 
Darüber hinaus erfolgt an diesem Sonntag 
zugleich die offi zielle Eröffnung des Zen-
trums sowie des Gesamtprojektes :metabo-
lon durch Herrn Minister Remmel. 

Seien Sie alle recht herzlich eingela-
den, diese beiden Tage auf der Leppe zu 
verbringen und die Chancen für unsere 
Region und unsere Handwerke kennen-
zulernen.

Bergisches Energiekompetenzzentrum

4
FORUM 4/2011

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten TermineEditorial

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister



weiter nächste Seite »»»

Ende September wird das Bergische 
Energiekompetenzzentrum in Lindlar 
offiziell eröffnet. Das weit und breit 
einmalige Angebot eröffnet Innungs-
fachbetrieben neue Vermarktungs-
chancen. Es ist zudem eingebunden in 
das Regionale 2010-Projekt :metabolon.

„Hier“, sagt der stellvertretende KH-
Hauptgeschäftsführer Marcus Otto und 
beschreibt mit seinen Händen einen gro-
ßen Bogen, „hier werden demnächst vie-
le innovative Produkte rund um die ef-
fi ziente Nutzung von Energie zu sehen 
sein.“ Otto steht inmitten der 700 Qua-
dratmeter großen Halle an der Zentralde-
ponie Leppe in Lindlar-Remshagen, die 
das Herzstück des neuen Bergischen Ener-
giekompetenzzentrums bildet. Im selben 
Gebäude sind Veranstaltungsräume, ein 
Standort der Fachhochschule Köln, ein 
Bistro und ein Außengastronomie-Be-
reich untergebracht. Am 24. und 25. Sep-
tember wird das weit und breit einmalige 
Angebot offi ziell eröffnet. Dazu hat sich 
neben vielen prominenten Gästen aus der 
Region auch Landesumweltminister Jo-
hannes Remmel angesagt.

Wie heize ich effi zient mit Öl oder Gas 
und kann Energie sparen? Wie kann ich re-
generative Energien zu Hause nutzen? Wie 
nutze ich Erdwärme? Wie funktioniert 

eine Wärmepumpe? Lohnt sich Solartech-
nik? Welche Wärmedämmung bietet sich 
für mich an? Wie sieht das Haus der Zu-
kunft aus? Auf all diese Fragen – und auf 
viele weitere – fi nden Hausbesitzer und 
Interessierte im „Bergischen Energiekom-
petenzzentrum für erneuerbare Energien 
und Energieeffi zienz“ (so der vollständige 
Name) eine Antwort. Bekannte Hersteller 
von entsprechenden Produkten bestücken 
die permanente Ausstellung. Mit im Boot 
sind beispielsweise Vaillant, Buderus, 
Vissmann und SenerTec aus dem SHK-
Bereich. Einige der gezeigten Anlagen 
können im Echtzeitbetrieb besichtigt wer-
den. „Wir präsentieren Techniklösungen 
zum ,Be-Greifen“, sagt Marcus Otto.

Vielen Innungsfachbetrieben eröff-
net das Energiekompetenzzentrum neue 
Chancen. Sanitär- und Heizungsunter-
nehmen, Maler-, Bau-, Elektro- oder 
Dachdeckerbetriebe können mit ihren 
Kunden hierher fahren und ihnen geeig-
nete Produkte zeigen. Wer als Interessent 
alleine nach Lindlar kommt, kann sich 
an Ort und Stelle zum Thema „Sanieren 
und Profi tieren“ beraten lassen. Dazu ste-
hen täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr zwei 
kompetente Ansprechpartner zur Verfü-
gung u.a. durch die Beteiligung von Stu-
denten und Doktoranden der Fachhoch-
schule Köln.

Darüber hinaus kann jeder Besucher 
an einem Terminal schnell herausfi nden, 
welcher Handwerksbetrieb aus dem Be-
reich der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land in seiner Nähe für ein spezielles Pro-
jekt infrage kommt. Marcus Otto: „In Zei-
ten der Globalisierung wird es immer wich-
tiger, sich auf seine eigenen Ressourcen zu 
konzentrieren. Unsere Handwerksbetriebe 
erhalten mit dem Energiekompetenzzent-
rum eine Werbeplattform, mit der sie die 
Zielgruppe der sanierungswilligen Haus-
besitzer hervorragend erreichen können.“ 
Deshalb sei das neue Angebot ein Beitrag 
zur regionalen Wirtschaftsförderung.

Genau das ist auch der Grund, wes-
halb sich die Kreishandwerkerschaft in 
dem Projekt engagiert. Träger des Bergi-
schen Energiekompetenzzentrums ist ein 
gemeinnütziger Verein, dem als Mitglie-
der neben der Kreishandwerkerschaft der 
Oberbergische Kreis, der Rheinisch-Bergi-
sche Kreis, die Fachhochschule Köln, der 
Bergische Abfallwirtschaftsverband, der 
Landesbetrieb Wald & Holz und die 
Kreissparkasse Köln angehören. „Damit 
ist es gelungen, ein Gemeinschaftspro-
jekt auf die Beine zu stellen mit allen 
wichtigen Partnern aus der Region Bergi-
sches Land, die sich mit dem Thema re-

Bergisches Energiekompetenzzentrum öffnet im September: Chancen für Innungsbetriebe

Techniklösungen zum Be-Greifen
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generative Energien und Energieeffi zienz 
beschäftigen“, freut sich Marcus Otto. 
Handwerksbetriebe, Hersteller und Ver-
triebsfi rmen, regionale Energieversorger, 
Banken und Sparkassen, Energieberater 
sowie Unternehmen aus der Energiebran-
che können den Verein durch eine Förder-
mitgliedschaft unterstützen.

Neben der betreuten Dauerausstel-
lung wird das Thema „Veranstaltungen 
und Qualifi zierung“ im Energiekompe-
tenzzentrum breiten Raum einnehmen. 
Dazu stehen mehrere Seminarräume zur 
Verfügung, die zu einem Saal für bis zu 
180 Personen verbunden werden kön-
nen. Geplant sind Fachforen und Her-
stellertage gemeinsam mit den Ausstel-
lern und fördernden Betrieben, aber auch 
Qualifi zierungslehrgänge für Betriebe in 
den Bereichen erneuerbare Energien und 
Umwelttechnik. Auch Innungsversamm-
lungen, Vorstandssitzungen, Losspre-
chungsfeiern und Mitgliederversammlun-
gen der Kreishandwerkerschaft können 
künftig im Energiekompetenzzentrum 
stattfi nden. 

Für Verbraucher soll es hier dem-
nächst die „Bergischen Energietage“ mit 
Vortragsreihen sowie Produkt- und Leis-
tungsschauen im Ausstellungsraum und 
im angrenzenden Außengelände geben. 
Es könnte z.B. auch ein ,Bergischer Ener-
giepreis‘ für Privathaushalte, Betriebe und 
öffentliche Einrichtungen ausgelobt wer-
den. Damit sollen innovative Projekte 
rund um die Energieeinsparung und den 
Einsatz regenerativer Energien ausgezeich-
net werden. Fördermitglieder des Trä-
gervereins können die Seminarräume in-
klusive der modernen Technik für eigene 
Veranstaltungen nutzen – ideal für Kun-
den-Workshops oder interne Schulungen.

Zum Konzept des Energiekompetenz-
zentrums gehört, dass nicht nur der ak-
tuelle Stand der Technik abgebildet wird, 
sondern auch neue Einsatzmöglichkei-
ten erforscht werden. Die Studenten und 
Professoren der Fachhochschule Köln be-
schäftigen sich beispielsweise mit Brenn-
stoffaufbereitung und Anlagentechnik, 
Anlagentechnik und Prozessoptimierung, 
der Abgasreinigung bei Kleinanlagen und 
einem Kreislaufkonzept für Holzasche 
und Ascherecycling.

Selbstverständlich setzt auch das Ener-
giekompetenzzentrum selbst auf natürli-
che Materialien und regenerative Energi-
en. Das Gebäude wurde zu einem großen 
Teil in Holzbauweise errichtet. Eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach nutzt die 
Energie der Sonne. Der Clou ist ein Ge-
nerator, der Biogas vom ehemaligen Müll-
berg in Strom umwandelt, der ins öffent-
liche Netz eingespeist wird.

Eingebunden ist das Bergische Ener-
giekompetenzzentrum in das Regionale 
2010-Projekt :metabolon. Am ehemaligen 
Deponiestandort Leppe, wo in den 1980er 
Jahren noch Hausmüll verklappt wurde, 
entstehen unter anderem ein Lernort für 
Schüler und Studenten sowie ein großer 
Bereich für Freizeit und Erholung. Hier 
können Kinder lernen, wie man Strom aus 
Wasser gewinnt oder wie eine Mini-So-
laranlage funktioniert. Eine riesige Treppe 
führt auf den „Black Mountain“, den in-
zwischen mit einer schwarzen Folie einge-
kleideten ehemaligen Müllberg. Wer beim 
Aufstieg sozusagen im Vorbeigehen etwas 
lernen möchte, unternimmt eine kleine 
Wanderung über das Sukzessionsband, das 
durch verschiedene Vegetationsstufen führt 
– sogar Palmen sind hier zu sehen.

Oben können die Besucher Cross-Golf 
spielen oder mit dem Mountainbike über 
eine spezielle Strecke fahren. Paraglider 
gehen über eine Abschussrampe mit ihren 
Schirmen in die Luft. Geplant sind zudem 
große Rutschen, die vom Berg geradewegs 
hinunter zum Energiekompetenzzentrum 
führen. So soll sich die Deponie Leppe zu 
einem beliebten Ausfl ugsort für die ganze 
Familie entwickeln. Wer Spaß, Sport und 
Entspannung sucht, kann sich gleichzeitig 
die Ausstellung im Energiekompetenzzen-
trum ansehen und im Bistro einen Kaffee 
trinken. Und wer sich über die effi ziente 
Nutzung von Energie informieren will, 
nutzt die Gelegenheit, das Freizeitgelände 
zu erkunden. Eine ideale Kombination, 
die viele Menschen aus der Region begeis-
tern dürfte. �
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Barrierefreies Bauen
und Wohnen

Die Gesellschaft altert in im-
mer schnellerem Tempo. Der 
„demografi sche Wandel“ stellt 
auch das Handwerk vor unge-
wohnte Herausforderungen, 
beschert ihm aber auch neue 
Kunden. Denn die meisten Se-
nioren möchten möglichst lan-
ge in der vertrauten Umgebung 
ihrer eigenen vier Wände woh-
nen bleiben – trotz mancher 
gesundheitlicher Handicaps 
oder gar Behinderungen. Hier-
bei entsteht ein riesiger Um-
baubedarf. Das „barrierefreie 

Wohnen“ beginnt bei Türen, 
die sich automatisch öffnen 
und hört bei Haltegriffen im 
Bad noch längst nicht auf. 

Heutzutage ist es der 
Wunsch der stetig älter werden-
den Bevölkerung, trotz ihrer 
Handicaps möglichst lebens-
lang in ihrer gewohnten Um-
gebung bleiben zu können und 
dort ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen.

Barrierefreies Bauen hat das 
Potenzial, sich neben Brand-
schutz und Energiesparen 
zum Standard der Zukunft im 
Handwerk zu entwickeln. Der 
barrierefreie Bau oder Umbau 
von Wohnungen und anderen 
Gebäuden wird zur Selbstver-
ständlichkeit.

Barrierefreiheit bedeutet in 
diesem Zusammenhang:
» Alle Einrichtungen für alle 

Menschen – in jedem Alter 
und mit jeder Einschrän-
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kung oder Behinderung 
müssen ohne technische 
oder soziale Abgrenzung 
nutzbar sein.

» Jeder Mensch sollte alle 
barrierefrei gestalteten Ele-
mente seines Lebensraumes 
betreten, befahren und selb-
ständig, unabhängig und 
weitgehend ohne fremde 
Hilfe benutzen können.

» Der Begriff „Barrierefrei“ ist 
fl exibel und dynamisch. Es 
ist gleichzeitig ein Konzept, 
das individuelle Wünsche 
und persönliche Anforde-
rungen berücksichtigt, ohne 
gleichzeitig neue Hindernis-
se aufzubauen.

Damit ist Barrierefreiheit weit 
mehr als nur der begriffl iche Er-
satz der diskriminierenden Ad-
jektive „senioren-, alten- oder be-
hindertengerecht“. „Barrierefrei“ 
ist auch immer vorsorglich, was 
so viel bedeutet, dass der norma-
le Lebensablauf eines jeden Men-
schen berücksichtigt wird und 
eine Wohnung und das Wohn-
umfeld so gestaltet ist, dass man 
darin alt werden kann. �
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ELENA:

Das Verfahren des Elektronischen
Entgeltnachweises wird eingestellt

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) und das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) haben sich darauf verständigt, 
das sog. ELENA-Verfahren schnellstmög-
lich einzustellen.

Nach dem Gesetz über das Verfah-
ren des elektronischen Entgeltnachwei-
ses (ELENA Verfahrensgesetz) musste seit 
dem 1.1.2010 jeder Arbeitgeber für jeden 
seiner Beschäftigten einmal pro Monat 
einen Datensatz übermitteln. In diesem 
Datensatz sind eine große Anzahl persön-
licher Angaben über die erfasste Person 
enthalten. Mit dem ELENA-Verfahren 
sollte ursprünglich ab 2012 der Einkom-
mensnachweis elektronisch mithilfe einer 
Chipkarte und elektronischer Signatur er-
bracht werden. Nachdem die Einführung 
zunächst auf 2014 verschoben werden 
sollte, einigten sich BMWi und BMAS 
nun darauf, den Elektronischen Entgelt-
Nachweis (Elena) „schnellstmöglich ein-
zustellen“.

Grund ist die fehlende Verbreitung 
der qualifi zierten elektronischen Signa-
tur. Umfassende Untersuchungen haben 
jetzt gezeigt, dass sich dieser Sicherheits-
standard, der für das ELENA-Verfahren 
datenschutzrechtlich zwingend geboten 
ist, trotz aller Bemühungen in absehba-
rer Zeit nicht fl ächendeckend verbreiten 
wird. Hiervon hängt aber der Erfolg des 
ELENA-Verfahrens ab. Die Bundesre-
gierung wird dafür Sorge tragen, dass die 
bisher gespeicherten Daten unverzüglich 
gelöscht und die Arbeitgeber von den be-
stehenden elektronischen Meldepfl ich-
ten entlastet werden. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
wird in Kürze einen entsprechenden Ge-
setzentwurf vorlegen. Es ist der Bundes-
regierung ein wichtiges Anliegen, Lösun-
gen aufzuzeigen, die die bisher getätigten 
Investitionen der Wirtschaft aufgreifen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird ein Konzept erarbeiten, wie 
die bereits bestehende Infrastruktur des 
ELENA-Verfahrens und das erworbene 

Know-how für ein einfacheres und unbü-
rokratisches Meldeverfahren in der Sozial-
versicherung genutzt werden können.

Hinweis: Das Bundesfi nanzministerium 
weist entgegen anders lautenden Presse-
berichten darauf hin, dass die Einstellung 
des elektronischen Einkommensnachwei-
ses (ELENA) keine Auswirkungen auf das 
vom Bundesfi nanzministerium angestreb-
te Verfahren der elektronischen Lohnsteu-
erkarte bzw. der elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale (ELStAM) hat. 

Anmerkung: Der Bund hat in das ELE-
NA – Verfahren insgesamt 33 Mio. EUR 
investiert. Die Unternehmen haben meh-
rere hundert Mio. EUR für Schulun-
gen und Programme investieren müssen. 
Letztlich werden jetzt aufgrund der Ent-
scheidung, nicht mit dem ELENA – Ver-
fahren weiterzuarbeiten, 500 Mio. Daten 
gelöscht. �

Gemeinsame Pressemitteilung des
BMWi und des BMAS v. 18.7.2011

LGH bekommt 100 weitere
„let‘s go!“-Auslandsstipendien

„Eine tolle Erfahrung, die ich nicht mis-
sen möchte“ können sich bundesweit wei-
tere 100 Handwerkslehrlinge verschaffen, 
wenn sie sich bei der Landes-Gewerbeför-
derungsstelle des nordrhein-westfälischen 
Handwerks (LGH) um einen Praktikums-
platz im Ausland bemühen. Möglich ist 
das im Rahmen des „let‘s go!-Einzelstipen-
dienprogramms“. Mit dem Praktikum sol-
len die jungen Leute ihre berufl ichen und 
persönlichen Perspektiven erweitern, ihre 
Ausbildungsbetriebe aber zugleich zusätz-
liche Impulse bekommen.

Die 100 weiteren Praktikumsplät-
ze wurden „let‘s go!“ aus dem Leonardo-
Mobilitätsprogramm der Europäischen 
Union und aus ergänzenden Finanzmit-
teln des Bundesbildungsministeriums zur 
Verfügung gestellt. Gleichzeitig hat die 
zuständige Nationale Agentur beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung der LGH 
das Leonardo-Mobilitäts-Zertifi kat ausge-
stellt. Damit werden ihr eine hohe Qua-
lität der Arbeit und eine schlüssige Inter-
nationalisierungsstrategie bestätigt. „Das 
ist natürlich eine sehr erfreuliche Aus-

zeichnung für unsere bisherigen Aktivitä-
ten. Nicht zuletzt erleichtert dieses Zerti-
fi kat aber die Antragstellung bei künftigen 
Projekten aus unserem Haus“, freuen sich 
Thomas Waxweiler, Abteilungsleiter für 
Berufsbildung bei der LGH, und Projekt-
referentin Anette Gasche.

Bislang sind im Rahmen von „let´s go!“ 
229 Stipendien für Praktika von Hand-
werks-Azubis vergeben worden. Sie er-

weiter auf Seite 12 »»»
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möglichen den Jugendlichen, für drei 
Wochen einzeln, zu verschiedenen Zeit-
punkten in unterschiedliche Länder zu 
gehen. Die Förderung beinhaltet einen 
länderabhängigen Zuschuss zu den Reise- 
und Aufenthaltskosten sowie einen Beitrag 
für die fremdsprachliche und interkultu-
relle Vorbereitung der Teilnehmer. Details 
und Erfahrungsberichte sind nachzulesen 
auf der Internetseite www.letsgo-azubi.
de . Die LGH hat zur Durchführung ein 
Netzwerk mit 25 deutschen Partnern und 
mit Organisationen aus 14 europäischen 
Ländern aufgebaut, in denen dadurch eine 
Unterstützung bei der Praktikumssuche 
möglich ist. Grundsätzlich besteht aber 
eine Fördermöglichkeit über „let‘s go!“ für 
alle Mitgliedstaaten der EU sowie für Nor-
wegen, Island, Liechtenstein, die Schweiz 
und die Türkei. Die Partner auf deutscher 

Seite, insbesondere Handwerkskammern, 
beraten die interessierten Lehrlinge und 
die Ausbildungsbetriebe.

„Die Resonanz bei den „let‘s go!“-Lehr-
lingen ist überaus positiv“, fasst Projekt-
referentin Gasche zusammen. Eine an-
gehende Glasveredlerin aus Ostwestfalen 
berichtete, „alle sind sehr nett, freundlich 
und zuvorkommend und haben mich di-
rekt miteingebunden in die Aktivitäten“. 
Von einem anderen Azubi hieß es: „Ich 
kann nur Positives über Norwegen und 
den Austausch berichten, außer dass die 
drei Wochen viel zu kurz waren.“ Ein Me-
chaniker konnte ebenfalls in Norwegen 
auf einer Werft arbeiten, „in der Arbeits-
schiffe für spezielle Aufgaben gebaut wer-
den (Offshore-Vessels). In der Werft ar-
beiten bis zu 1.000 Leute, da bis zu drei 

Schiffe gleichzeitig gebaut werden kön-
nen. Dort durfte ich Rahmen und Gestelle 
aus Stahl mit MIG schweißen, aber auch 
Aluminium-Abdeckungen“. Sein Fazit: 
„Ich fand die drei Wochen echt super und 
werde defi nitiv wieder zurückkommen!“ 
Eine Jung-Bürokauffrau aus dem Raum 
Düsseldorf lobte ihr Praktikum in Irland 
so: „Ich wurde von allen so herzlich aufge-
nommen, dass man schon gar nicht mehr 
an Deutschland gedacht hat. Mein Betrieb 
war einfach nur spitze!! Ich hatte die Auf-
gabe, eine Inventur durchzuführen, da ich 
so sehr viel Englisch sprechen musste und 
mich mit den Räumlichkeiten und Mitar-
beitern vertraut machen konnte.“

Nach den Erfahrungen der LGH pro-
fi tieren aber auch die heimischen Ausbil-
dungsbetriebe: Ihre jungen Mitarbeiter 
kämen in der Regel selbstbewusster und 
selbstständiger zurück, hätten neue Ar-
beitsmethoden, -abläufe und -techniken 
kennen gelernt und ihre Fremdsprachen- 
und interkulturellen Kenntnisse erwei-
tert. Zudem könnten sie häufi g mit ihren 
neuen Kontakten Brücken zu einem Aus-
landsengagement des eigenen Unterneh-
mens schlagen.

Weitere Informationen zu den Stipen-
dien und zum Projekt erhalten Sie bei 
der LGH von Anette Gasche, Tel.: 0211/ 
30 108-108, Fax: 0211/ 30 10 8-500, E-
Mail: gasche@lgh.de. �
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Ab 1.7.2011

Höhere Pfändungsfreigrenzen
Ab dem 1.7.2011 gelten höhere Pfän-

dungsfreigrenzen für Arbeitseinkom-
men. Erhöht werden die geschützten 
Beträge, die bei einer Zwangsvollstre-
ckung in Forderungen und andere Ver-
mögensrechte nicht gepfändet wer-
den dürfen. 

Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass 
Schuldner auch bei einer Pfändung ihres 
Arbeitseinkommens ihr Existenzmini-
mum sichern und die gesetzlichen Unter-
haltspfl ichten erfüllen können. Die Höhe 
der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitsein-
kommen wird jeweils zum 1.7. eines je-
den zweiten Jahres an die Entwicklung des 
steuerlichen Freibetrags für das sächliche 
Existenzminimum angepasst. Zuletzt sind 
die Pfändungsfreigrenzen zum 1.7.2005 
erhöht worden. Der Grundfreibetrag hat 
sich seit dem letzten Stichtag um 4,44 % 
erhöht. Hieraus ergibt sich eine entspre-

chende Erhöhung der Pfändungsfreigren-
zen.

Ab dem 1.7.2011 beträgt der unpfänd-
bare Grundbetrag 1.028,89 Euro (bisher: 
985,15 Euro) monatlich. Dieser Betrag 
erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhalts-
pfl ichten zu erfüllen sind um monatlich 
387,22 Euro (bisher: 370,76 Euro) für 
die erste und um jeweils weitere 215,73 
Euro (bisher 206,56 Euro) für die zweite 
bis fünfte Person. Wenn Schuldner mehr 

verdienen als den so ermittelten pfän-
dungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom 
Mehrbetrag ebenfalls ein bestimmter An-
teil. Die genauen Beträge ergeben sich aus 
einer Broschüre, die auf der Internetseite 
der Kreishandwerkerschaft unter www.
handwerk-direkt.de im Mitgliederbereich 
unter der Rubrik Arbeitsrecht, Lohnpän-
dung zu fi nden ist.

Besonderheiten gelten für die Konto-
pfändung: Seit einem Jahr besteht für 
Kontoinhaber die Möglichkeit, Girokon-
ten in ein Pfändungsschutzkonto (sog. 
P-Konto) umwandeln zu lassen. Beim 
P-Konto erhält der Schuldner ohne ge-
richtliches Verfahren einen automatischen 
Sockel-Pfändungsschutz in Höhe des un-
pfändbaren Freibetrags. Die Erhöhung 
der Pfändungsfreigrenzen führt damit 
auch gleichzeitig zur Erhöhung des So-
ckelpfändungsschutzes beim P-Konto. �

Werkunternehmer muss
Vorarbeiten prüfen

Ein Installateur muss Schadensersatz 
zahlen, wenn er eine Abwasserleitung an-
schließt ohne zu prüfen, ob eine Rück-
stausicherung vorhanden ist. Dies gilt 
auch, wenn die Grundleitung von einem 
anderen Unternehmen gelegt worden ist.

Was war passiert?
Ein Kunde verlangt von einem Installa-
teur Schadensersatz wegen eines Wasser-
einbruchs. Der Installateur hatte seine 
Souterrainwohnung an eine falsche instal-
lierte Abwasserleitung angeschlossen, 
ohne zu prüfen, ob eine Rückstauklappe 
vorhanden war.

Der Installateur berief sich darauf, dass 

die Grundleitung von einem anderen Un-
ternehmen verlegt worden sei. Er habe nur 
den Auftrag gehabt, die Hausanschlüsse 
mit den „vorgerichteten“ Grundanschlüs-
sen zu verbinden.

Urteil: Der Bundesgerichtshof gab letzt-
endlich dem Kunden Recht.

Im hier entschiedenen Fall hatte der In-
stallateur den Auftrag erhalten, die Haus-
anschlüsse fachgerecht an die Grundlei-
tungen anzuschließen. Ihm war dabei 
bekannt gewesen, dass die Souterrain-
wohnung des Klägers an eine Leitung 
mit Rückstauventil angeschlossen werden 
musste; er wusste auch, dass für die ande-

ren Wohnungen eine zweite Leitung ohne 
Rückstauventil vorhanden war. Er schul-
dete also nicht allein die Verbindung der 
vorgefundenen Rohre, sondern als Wer-
kerfolg einen funktionierenden Anschluss 
an die Grundleitung mit Rückstauklappe.

Der Installateur hätte sich erkundigen 
müssen, welche Leitung über eine Rück-
stauklappe verfügt. Denn jeder Werkun-
ternehmer, der seine Arbeit in engem Zu-
sammenhang mit den Vorarbeiten eines 
anderen Unternehmers ausführt, muss 
prüfen, ob diese Vorarbeiten eine geeigne-
te Grundlage für sein Werk bieten. �

BGH, Urteil v. 30.6.2011, VII ZR 109/10
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Erstattung von Detektivkosten
Ein Arbeitgeber kann Detektivkosten 

nur dann erstattet verlangen, wenn ein 
konkreter Tatverdacht gegen den über-
wachten Mitarbeiter besteht und dieser 
mithilfe des Detektivs einer vorsätzlichen 
Vertragspfl ichtverletzung überführt wird. 
Der Erstattungsanspruch ist allerdings 
auf diejenigen Überwachungsmaßnah-
men begrenzt, die ein vernünftiger, wirt-
schaftlich denkender Arbeitgeber unter 
Berücksichtigung des Einzelfalls als zur 
Schadensbeseitigung oder -verhütung er-
forderlich halten durfte (BAG, Urteil vom 
28.10.2010 – 8 AZR 547/09).

Sachverhalt: Die Parteien streiten über 
die Erstattung von Detektivkosten. Im 
Dezember 2003 informierte der Arbeit-
nehmer die Arbeitgeberin über seinen 
Wunsch, sein Arbeitsverhältnis vorzeitig 
zu beenden, um sich mit einer Konkur-
renztätigkeit selbständig zu machen. Die 
Aufhebungsverhandlungen scheiterten. 
Im Januar 2004 räumte der Arbeitnehmer 
seine persönlichen Gegenstände aus sei-
nem Büro, besuchte kurz später eine Kun-
din und kündigte sein Arbeitsverhältnis 
fristgerecht. Aufgrund seines Verhaltens 
verdächtigte die Arbeitgeberin ihn, im 

bestehenden Arbeitsverhältnis einer Kon-
kurrenztätigkeit nachzugehen. Deshalb 
beauftragte sie eine Detektei mit einer ers-
ten Observation. Die Erstbeschattung be-
stätigte, dass der Arbeitnehmer einer Kon-
kurrenztätigkeit nachging. Dies teilte die 
Detektei der Arbeitgeberin mit. Darauf-
hin wurde die Detektei mit einer zweiten 
und dritten Observation beauftragt. Mit 
der Klage verlangt die Arbeitgeberin Er-
stattung der entstanden Detektivkosten. 

Entscheidung: Das BAG bestätigte die 
Entscheidung der Vorinstanzen  und ver-

Herausgabe des Dienstwagens
bei Kündigung

Im Falle einer ordentlichen oder au-
ßerordentlichen Kündigung hat der Ar-
beitnehmer den Dienstwagen bei der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses auch 
dann (vorläufi g) herauszugeben, wenn die 
Wirksamkeit der Kündigung zwischen 
den Parteien streitig ist. 

Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitneh-
mer einen Dienstwagen zur Verfügung. In 
dem einschlägigen Dienstwagenvertrag ist 
geregelt, dass der Anspruch auf Überlas-
sung des Fahrzeugs automatisch mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet 
und der Mitarbeiter verpfl ichtet ist, im 
Fall einer Kündigung das Fahrzeug umge-
hend am Betriebssitz zurückzugeben. Als 
der Arbeitgeber eine fristlose Kündigung 
ausspricht, verweigert der Arbeitnehmer 
die Rückgabe des Fahrzeugs. Daraufhin 
spricht der Arbeitgeber eine weitere frist-
lose Kündigung aus, die Gegenstand der 
vorliegenden Entscheidung ist.

Das LAG hält die Kündigung für un-
wirksam. Der Arbeitnehmer hat zwar 
mit der unterlassenen Herausgabe des 
Fahrzeugs eine schwerwiegende Vertrags-
pfl ichtverletzung verwirklicht. Die Kün-

digung ist jedoch unverhältnismäßig, 
da eine einschlägige Abmahnung fehlt. 
Grundsätzlich war der Arbeitnehmer ver-
pfl ichtet, das Fahrzeug nach Ausspruch 
der ersten außerordentlichen Kündigung 
an den Arbeitgeber herauszugeben. Dies 
gilt unabhängig davon, ob der Arbeit-
nehmer die Kündigung für rechtmäßig 
hielt oder nicht. Ebenso wie beim Wei-
terbeschäftigungsanspruch besteht nach 
Ausspruch der Kündigung bis zum Erlass 
eines der Kündigungsschutzklage gegebe-
nenfalls stattgebenden Urteils Unklarheit 
über eine objektive Herausgabepfl icht. 
Diese Unklarheit ist im Wege einer Inte-
ressenabwägung dahingehend aufzulösen, 
dass nach Ausspruch der Kündigung zu-
nächst grundsätzlich von einem Herausga-
beanspruch des Arbeitgebers hinsichtlich 
des Firmenfahrzeugs auszugehen ist, und 
zwar unabhängig von der Frage, ob die 
Kündigung wirksam ist oder nicht. Inso-
weit ist das Recht zum Besitz nicht anders 
zu beurteilen als Vergütungsansprüche 
oder ein Weiterbeschäftigungsanspruch, 
die ebenfalls davon abhängen, ob das Ar-
beitsverhältnis durch die Kündigung be-
endet wurde. Etwas anderes kann nur gel-
ten, wenn die Kündigung offensichtlich 

unwirksam ist, denn in diesem Fall über-
wiegt das Interesse des Arbeitnehmers an 
der tatsächlichen Nutzung auch vor Erlass 
eines erstinstanzlichen Urteils die Interes-
sen des Arbeitgebers. Von einer solchen 
offensichtlichen Unwirksamkeit der ers-
ten außerordentlichen Kündigung ist im 
Streitfall nicht auszugehen. Gleichwohl ist 
die als Reaktion auf die Verweigerung der 
Herausgabe ausgesprochene zweite außer-
ordentliche Kündigung unwirksam, da sie 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls unverhältnismäßig ist. Ins-
besondere mangelt es an einer einschlägi-
gen Abmahnung, mit der dem Arbeitneh-
mer eindeutig vor Augen geführt worden 
wäre, dass er nach Ausspruch der Kündi-
gung nicht länger zur Nutzung des Fahr-
zeugs berechtigt ist.

Zu beachten ist, dass für den Arbeit-
nehmer trotz (vorläufi ger) Herausgabe des 
Fahrzeugs die Möglichkeit besteht, im Fall 
einer gewonnenen Kündigungsschutzkla-
ge Schadensersatzansprüche wegen ent-
gangener Nutzung geltend zu machen. �

LAG Nürnberg, Urteil vom
25.1.2011 - 7 Sa 521/10

14
FORUM 4/2011

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Wie privat ist eine Geburtstagsfeier?
Auch Geburtstagsfeiern im Kreise 

von Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern sind regelmäßig privat veranlasst 

Der Kläger ist einer von mehreren 
Gesellschafter-Geschäftsführern einer 
GmbH und machte unter anderem Auf-
wendungen für eine Geburtstagsfeier rund 
6.251 Euro als Werbungskosten geltend. 
Im Jahr 2007 stand drei Monate nach 
seiner 35-jährigen Betriebszugehörigkeit 
sein 60. Geburtstag an. Hierzu lud er mit 
auf Briefbogen der GmbH ausgestelltem 
Schrei ben an die Geschäftsführung und 
die Mitarbeiter der Gesellschaft ein. Im 
Briefkopf stellte er allerdings seinen Na-
men voran. Im Text wies er darauf hin, 
dass er nicht „charakterlos“ erscheinen 
wolle und es schließlich guter alter Sitte 
entspreche, seinen Geburtstag groß zu fei-
ern, weil anderenfalls der Ruf leiden kön-
ne. Den Text der Einladung sprach der 
Kläger zuvor nicht mit den anderen Ge-
schäftsführern ab. Ebenso wenig verstän-
digte er sich mit ihnen über den Inhalt 
der Gästeliste. Zur Feier in einem Burg-
hotel erschienen dann neben den knapp 
90 Mitarbeitern noch 18 Geschäftspartner 
und sechs Verwandte des Klägers. 

Die Aufwendungen für die Geburts-
tagsfeier stellten nach dem Urteil des FG 
Münster jedoch keine Werbungskosten 

bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit dar.

Trotz eines herausgehobenen persönli-
chen Ereignisses kann sich zwar aus den 
übrigen Umständen des Einzelfalls erge-
ben, dass die Aufwendungen für die Feier 
berufl ich veranlasst sind. Hierfür ist u.a. 
maßgebend, wer als Gastgeber auftritt, 
wer die Gästeliste bestimmt, ob es sich bei 
den Gästen um Kollegen, Geschäftsfreun-
de oder Mitarbeiter, um Angehörige des 
öffentlichen Lebens, der Presse, um Ver-
bandsvertreter oder um private Bekann-
te oder Angehörige des Steuerpfl ichtigen 
handelt. Zu berücksichtigen ist außerdem, 
an welchem Ort die Veranstaltung statt-
fi ndet und ob das Fest den Charakter ei-
ner privaten Feier aufweist oder ob das 
nicht der Fall ist.

All dies sprach hier allerdings für einen 
rein privaten Charakter. Denn als Einla-
dender trat ausschließlich der Kläger und 
nicht das Unternehmen auf. Zwar war die 
schriftliche Einladung auf dem Briefbo-
gen der GmbH gedruckt. Hiervon setzte 
sich der Kläger aber durch einen Zusatz 
ab, mit dem er klarstellte, dass er selbst 
der Einladende sein sollte. In dieser Einla-
dung galt als Anlass zudem ausschließlich 
den 60. Geburtstag des Klägers. Es gab 
keinen Bezug auf eine zu feiernde 35-jäh-

rige Betriebszugehörigkeit, die auch nicht 
zeitnah zu feiern gewesen wäre, sondern 
bereits drei Monate zurücklag. Darüber 
hinaus ist eine 35-jährige Betriebszugehö-
rigkeit regelmäßig auch nicht – wie etwa 
ein 25-jähriges Dienstjubiläum – Anlass 
für eine besondere Feierlichkeit. Schließ-
lich bestimmte der Kläger allein die Gäs-
teliste und den Inhalt der Einladung. Mit 
den anderen Geschäftsführern stimmte er 
beides nicht vorher ab.

Für eine private Veranlassung sprach 
zudem, dass der Kläger seinen Geburts-
tag in einem Burghotel und nicht etwa auf 
dem Unternehmensgelände feierte. Dar-
über hinaus war zu berücksichtigen, dass 
er durchschnittlich 53,43 Euro pro Gast 
aufwandte, was – wenn es sich um eine 
Veranstaltung aus berufl ichem Anlass ge-
handelt hätte – ein vergleichsweise hoher 
Betrag gewesen wäre. Letztlich war auch 
die Tatsache, dass ausschließlich Mitar-
beiter und Geschäftspartner eingeladen 
waren, nicht maßgebend. Denn die Stel-
lung der Gäste zu dem Gastgeber ist bei 
Geburtstagsfeiern nur ein vergleichsweise 
schwaches Indiz für den Anlass der Feier. 
Vielmehr ist die private Verbundenheit 
zwischen Einladendem und Eingeladenen 
nicht Voraussetzung für das Vorliegen ei-
ner privaten Einladung. �

FG Münster 12.5.2011, 10 K 1643/10 E

neinte einen Schadensersatzanspruch der 
Arbeitgeberin hinsichtlich der zweiten 
und dritten Observation.

Ein Arbeitnehmer, der während des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses einer 
Konkurrenztätigkeit nachgeht, macht 
sich wegen der Gefährdung der wettbe-
werblichen Interessen des Arbeitgebers 
schadensersatzpfl ichtig. Der Arbeitge-
ber kann aufgewendete Detektivkosten 
ersetzt verlangen, wenn die Detektei 
aufgrund eines konkreten Tatverdachts 
beauftragt worden ist und der Arbeit-
nehmer dann mithilfe der Detektei ei-
ner vorsätzlichen Vertragspfl ichtverlet-

zung überführt werden kann. Dabei hat 
der Arbeitgeber auch eine Schadensmin-
derungspfl icht zu beachten. Denn der 
Schadenersatzanspruch entsteht nur für 
solche Maßnahmen, die auch ein ver-
nünftiger und wirtschaftlich denkender 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung des 
Einzelfalls als zur Beseitigung der Stö-
rung bzw. zur Schadensverhütung für er-
forderlich halten durfte.

Dies war hier bei der 2. und 3. Über-
wachung jedoch nicht mehr gegeben, 
denn dass der Kläger einer Konkurrenz-
tätigkeit nachging, stand bereits nach der 
ersten Observation fest.

Hinweis: Für den Nachweis einer Kon-
kurrenztätigkeit ist es im Zweifel besser, 
2 – 3 Fälle nachweisen zu können. Wenn 
nur ein Fall bekannt ist, besteht immer 
die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer 
mit der Aussage, es wäre ein „einmaliger 
Freundschaftsdienst gewesen ohne Ent-
gelt“, je nachdem wie die weiteren Um-
stände sind, den Kündigungsgrund ins 
Wanken bringt. Es sollte daher gut abge-
wogen werden, ob nicht doch eine zweite 
Observation notwendig ist. Denkbar sind 
aber natürlich auch andere Maßnahmen, 
z.B. den Arbeitnehmer mit den Ergebnis-
sen zu konfrontieren und zu einer Aussa-
ge vor Zeugen zu bewegen. �
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Ein interessanter Fall für die Aus-
richtung von Photovoltaik – Anlagen. 
Dabei hatte das Landgericht folgen-
den Sachverhalt zu beurteilen:

Der Eigentümer eines Hausgrund-
stücks klagt gegen die Beeinträchtigun-
gen durch Lichtrefl exionen, die von der 
Photovoltaik-Anlage des Nachbargrund-
stücks ausgehen. Auf dem benachbarten 
Grundstück sind auf einem Flachdach 
aufgeständerte Solarzellen montiert. Diese 
sind nach Süden ausgerichtet. Das Dach 
ist unterhalb des klagenden Eigentümers 
gelegen. Bei tiefstehender Sonne fällt von 
den Solarzellen refl ektierendes Sonnen-
licht schräg von unten auf das Grund-
stück und die Wohnräume des klagenden 
Eigentümers. Dessen Grundstück ist zeit-
weise zwischen Februar und Oktober täg-
lich für 20 bis 30 Minuten diesen Refl exi-

onen ausgesetzt. Der Eigentümer nimmt 
den Nachbarn darauf in Anspruch, dass 
die Refl exionen unterbleiben.

Das Landgericht gibt dem klagen-
den Grundstückseigentümer Recht. Die 
Lichtrefl exionen beeinträchtigen dessen 
Grundstück. Auch wenn diese Folge der 
Sonneneinstrahlung und damit eines Na-
turereignisses sind, sind diese auf einen 
vom Nachbarn hergestellten und unter-
haltenen Zustand zurückzuführen.

Der Grundstückseigentümer muss die 
Refl exionen auch nicht gemäß § 906 BGB 
dulden, weil es sich angesichts deren Dau-
er nicht um nur unerhebliche Beeinträchti-
gungen handelt. Zudem gehen die Beein-
trächtigungen nicht von einer ortsüblichen 
Benutzung des Nachbargrundstücks aus. 
Weitere in der Umgebung der Parteien an-

gesiedelte Photovoltaik-Anlagen sind an-
ders beschaffen und blenden nicht. 

Der Nachbar kann den Grundstücks-
eigentümer auch nicht darauf verweisen, 
selbst gegen das Blenden Abwehrmaßnah-
men zu ergreifen. Hierunter würde die 
Nutzbarkeit der Wohnung erheblich lei-
den. Auf der Terrasse und im Garten wür-
den Blendschutzeinrichtungen zudem die 
Sicht nach außen beeinträchtigen. 

Hinweis: Um den Kunden einen Rechts-
streit der vorliegenden Art zu ersparen, soll-
ten Sie diesen auf die bestehende Proble-
matik hinweisen. Damit entgehen Sie auch 
dem Einwand, dass der Kunde äußert, dass 
er unter diesen Umständen keine Photo-
voltaik-Anlage hätte installieren lassen.  �

Landgericht Heidelberg, Urteil
vom 15.5.2009 – Az 3 S 21/08

Blendende Solarzellen müssen durch 
Nachbarn nicht geduldet werden

Gewichtsprüfung von Broten in Bäcke-
rei darf nicht «sortenrein» erfolgen

Die Gebühren für die amtliche Über-
prüfung des Gewichts von Brotwaren in 
Bäckereien dürfen nicht an die Prüfungen 
einzelner Brotsorten anknüpfen. Wie das 
Verwaltungsgericht Münster entschieden 
hat, müssen die Gebühren vielmehr an-
hand einer zusammenfassenden Prüfung 
von Broten mit der gleichen Gewichts-
angabe berechnet werden. Denn bei ei-
ner Überprüfung der Eichbehörden gehe 
es nicht um Sortenreinheit, sondern allein 
um das Gewicht der Backwaren (Urteile 
vom 08.09.2010, Az.: 7 K 670/07 und 7 
K 2075/06, nicht rechtskräftig).

Der Landesbetrieb Mess- und Eich-
wesen Nordrhein-Westfalen hatte eine 
Überprüfung von Brotwaren im Haupt-

betrieb sowie in einer Filiale einer Bäcke-
rei in Münster vorgenommen und hierfür 
Gebühren in Höhe von 487 Euro bezie-
hungsweise 258,60 Euro in Rechnung ge-
stellt. Dabei wurden die Überprüfungen 
so vorgenommen, dass die Brote nicht nur 
nach Gewichtsklasse, sondern auch nach 
Brotsorte sortiert und gewogen wurden. 
Hierdurch fi elen jeweils weitere Gebühren 
an. Diese Berechnungsweise erklärte das 
Gericht nunmehr für rechtswidrig und 
hob die Gebührenbescheide der Eichbe-
hörde auf.

Der Beklagte dürfe zwar für seine 
Überwachungstätigkeit Gebühren erhe-
ben, so das VG. Jedoch sei er nach den 
gesetzlichen Bestimmungen weder be-
rechtigt noch verpfl ichtet, «sortenreine» 
Prüfungen durchzuführen. Er hätte bei 
seinem Verfahren ausschließlich Brote 
gleichen Nenngewichts ohne Differenzie-
rung nach der Sorte zu einer Charge zu-
sammenfassen müssen. Aus den maßgeb-
lichen rechtlichen Regelungen ergebe sich, 
dass es bei einer Überprüfung der Eichbe-
hörden gerade nicht um Sortenreinheit 
gehe, sondern allein das Gewicht als Prüf-
kriterium maßgeblich sein solle. Es solle 
gewährleistet sein, dass der Verbraucher, 
der mit bloßem Auge nicht zu erkennen 
vermöge, welches Gewicht das von ihm 
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Zeitpunkt der Erheblichkeit
eines Mangels

Der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs lag dabei folgender Sachverhalt zu-
grunde: Der Kläger kaufte im September 
2003 vom Beklagten einen Neuwagen, 
Mazda 6 Kombi für 25.860 Euro. Nach 
Auslieferung des Fahrzeugs rügte der Klä-
ger eine Vielzahl von Mängeln, die zu ver-
schiedenen Werkstattaufenthalten führ-
ten. Mit Schreiben vom 23.11.2005 trat 
der Kläger vom Kaufvertrag zurück. 

Nach vergeblicher außergerichtlicher 
Korrespondenz klagte der Kläger vor dem 
Landgericht auf Rückzahlung des Kauf-
preises Zug-um-Zug gegen Rückgabe 
des Fahrzeuges sowie außergerichtlicher 
Rechtsanwaltskosten. 

Im landgerichtlichen Verfahren stellte 
ein Gutachter fest, dass im Bereich des am 
Fahrzeugunterboden befi ndlichen Fahr-

gestells Rostanhaftungen bestanden und 
darüber hinaus ein Fehler an der Vorder-
achseinstellung vorlag. Demfolgend ver-
urteilte das Landgericht den Beklagten 
entsprechend der Anträge des Klägers ab-
züglich einer Nutzungsentschädigung.

Hiergegen wandte sich der Beklagte 
und hatte vor dem Oberlandesgericht Er-
folg. Das Gericht entschied, dass, anders 
als die Rostanhaftungen am Unterboden, 
der Fehler an der vorderen Achseinstel-
lung zwar ein Mangel darstellte, dieser 
jedoch u.a. wegen der im Verhältnis zum 
Kaufpreis geringen Mangelbeseitigungs-
kosten von weniger als 5 % unerheblich 
sei und nicht zum Rücktritt vom Kaufver-
trag berechtige. 

Hiergegen wandte sich wiederum der 
Kläger. Seine Revision vor dem Bundes-

gerichtshof hatte Erfolg. Der Senat ur-
teilte, dass für die Beurteilung der Frage, 
ob ein Mangel des gelieferten Fahrzeugs 
unerheblich ist und der Käufer deswegen 
nicht vom Kaufvertrag zurücktreten kann, 
auf den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung 
abzustellen ist. Ist in diesem Zeitpunkt die 
Ursache des fehlerhaften Fahrverhaltens 
eines Fahrzeugs trotz mehrfacher Repa-
raturversuche des Verkäufers nicht ermit-
telt, ändert an der Erheblichkeit des Man-
gels nichts, dass durch ein im Verlauf des 
Rechtsstreits eingeholtes Gutachten die 
Ursache des Mangels und die mit verhält-
nismäßig geringem Aufwand zu bewerk-
stelligende Möglichkeit seiner Behebung 
offenbar geworden ist. �

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
15.6.2011 – Az VIII ZR 139/09
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erworbene Produkt tatsächlich habe, ein 
Brot erwerbe, das mit dem angegebenen 
Gewicht übereinstimme.

So könne beispielsweise ein großes und 
dickes Brot wegen der eingesetzten Back-
triebmittel dem Gewicht scheinbar ent-

sprechen, von seiner Konsistenz nach innen 
aber weicher und damit leichter sein, sodass 
dem Käufer hierdurch ein Nachteil entste-
he. Die Eichbehörde schütze den Käufer 
im Sinne eines effektiven Verbraucher-
schutzes also nur insoweit, als er für sein 
Geld die Gewichtsklasse des ausgewählten 

Brotes erhalte. Die Prüfung nach der Sor-
tenreinheit würde letztlich den Grundsatz 
der Gebührengleichheit ad absurdum füh-
ren, meinen die Richter. Denn es stünde 
dann im Ermessen der Behörde, wann sie 
von einer neuen Sorte ausgehe und damit 
weitere Gebühren veranlagen könne. �



Betriebsübergang: Keine Haftung
für zuvor entstandene SV-Beiträge

Nach einem aktuellen Urteil haftet bei 
einem Betriebsübergang der neue Inha-
ber nicht für rückständige Sozialversiche-
rungsbeiträge (SV-Beiträge) seines Vorgän-
gers. Das bayerische Landessozialgericht 
kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem 
Betriebsübergang grundsätzlich der neue 
Betriebsinhaber nicht für Beitragsschul-
den des Verkäufers in Anspruch genom-
men werden kann (Bayerisches LSG, Ur-
teil vom 28.1.2011 - L 5 R 848/10 B ER).

Hintergrund: In der beim LSG ent-
schiedenen Streitsache wurde eine Firma 
(GmbH & Co. KG) unter Fortführung des 
Unternehmens einschließlich der Über-
nahme der Beschäftigten verpachtet. Sie 
wurde nun als GmbH im Handelsregister 
eingetragen. Nach einer Betriebsprüfung 
wurden von der Deutschen Rentenversi-
cherung Beitragsnachforderungen in Höhe 
von rd. 1,7 Mio. Euro für einen mehrjähri-
gen Zeitraum geltend gemacht. Der betref-
fende Nachzahlungszeitraum lag anteilig 

vor als auch nach dem Betriebsübergang. 
Als derzeitiger Betriebsinhaber wehrte sich 
die GmbH gegen diese Beitragsforderung. 
Für die Nachforderung der SV-Beiträge sei 
sie nicht in Haftung zu nehmen, soweit die 
Beiträge auf den Zeitraum bis zum erfolg-
ten Betriebsübergang entfi elen. 

Entscheidung: Das LSG gab dem Un-
ternehmen Recht. Zwar gehen bei einem 
Betriebsübergang die Arbeitsverhältnisse 
mit allen Rechten und Pfl ichten auf den 
Betriebserwerber über (§ 613a BGB). Die-
se Regelung ist jedoch nicht auf die Bei-
tragspfl ichten nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) übertragbar, da das BGB hier dem 
Sonderprivatrecht der Arbeitsverhältnisse 
zuzuordnen ist. Die rückständigen Beiträ-
ge sind auch hinsichtlich der Arbeitnehme-
ranteile keine Verpfl ichtung des Arbeitge-
bers aus dem laufenden Arbeitsverhältnis. 
Es fehlt grundsätzlich an einer gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage, den neuen In-
haber des Betriebs für die öffentlich-recht-

lich begründeten Beitragsforderungen aus 
der Zeit vor dem Betriebsübergang in An-
spruch zu nehmen. Weder aus § 25 HGB 
noch aus europäischem Recht kann eine 
Haftung des Nachfolgers abgeleitet wer-
den. Zwar sieht die Abgabenordnung 
(§ 75) eine Haftung für die Steuerschulden 
vor, auch dies ist aber nicht auf die Forde-
rungen nach dem SGB übertragbar.

Hinweis: Dieses Urteil kann aber auch 
negative Folgen haben. Es ist möglich, 
dass sich die Deutsche Rentenversicherung 
durch diese Rechtslage veranlasst sieht, 
künftig bei Betriebsübergängen häufi ger 
eine möglichst zeitnahe Betriebsprüfung 
durchzuführen. Dies dürfte nicht nur der 
Sicherheit der beteiligten Käufer/Verkäu-
fer dienen, sondern auch den Interessen 
der anderen Versicherungsträger (Kran-
kenkassen, Bundesagentur für Arbeit) ent-
sprechen. Wahrscheinlicher ist aber eine 
bald anstehende gesetzliche Regelung, um 
diese „Gesetzeslücke“ zu schließen. �

Keine konkludente Abnahme
bei Abnahmeverweigerung 

Der Auftraggeber beauftragt den Auf-
tragnehmer mit dem Einbau eines In-
dustrieestrichbodens in einem Laden-
geschäft. Der Auftragnehmer führt den 
Auftrag durch. Der Auftraggeber verwei-
gert jedoch die Abnahme unter Hinweis 
auf bestimmte Mängel. Diese Mängel 
werden vom Auftragnehmer nicht besei-
tigt. Gleichwohl zieht der Auftraggeber 
in die Räumlichkeiten ein, da er sein La-
dengeschäft dringend eröffnen muss. Den 
Werklohn erhält der Auftragnehmer nicht.

Dementsprechend klagt der Auftrag-
nehmer auf Zahlung seines Werklohns 
mit der Begründung, dass der Auftragge-
ber die Leistungen durch seinen Einzug 

konkludent abgenommen habe.

Das Oberlandesgericht weist die Kla-
ge in der zweiten Instanz zurück. Eine 
konkludente Abnahmeerklärung durch 
Ingebrauchnahme der Räumlichkeiten 
liegt nicht vor. Zwar kann in einer Inge-
brauchnahme grundsätzlich eine schlüs-
sige Abnahmeerklärung gesehen werden. 
Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn 
die Leistung klar erkennbar mangelhaft 
ist, weil dann von einer stillschweigen-
den Billigung der Vertragsleistung durch 
den Auftraggeber nicht ausgegangen wer-
den kann. Darüber hinaus ist in der In-
gebrauchnahme dann keine konkludente 
Abnahmeerklärung zu erkennen, wenn 

die Ingebrauchnahme trotz Mängel durch 
Umstände „erzwungen“ ist. Dies war hier 
durch die Ladeneröffnung des Auftragge-
bers. Die Ingebrauchnahme erfolgte somit 
auch im Interesse des Auftragnehmers, der 
sich sonst Schadensersatzansprüchen aus-
gesetzt gesehen hätte.

Hinweis: Der Auftragnehmer kann sich 
hier auch nicht auf eine fi ktive Abnahme 
gemäß § 12 Abs.5 VOB/B berufen. Denn 
eine fi ktive Abnahme setzt voraus, dass die 
Leistung abnahmereif ist. Lediglich unwe-
sentliche Mängel stehen einer fi ktiven Ab-
nahme nicht entgegen.  �

Oberlandesgericht Stuttgart,
Urteil vom 19.4.2011 – 10 U 116/10
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Unfallschaden am Privatfahrzeug:

Schadenersatz nach Unfall
während der Rufbereitschaft

Der Kläger war bei einem Arbeitsgeber, 
einem Krankhaus, beschäftigt. Er wohnte ei-
nige Kilometer von seinem Arbeitsort in ei-
ner anderen Gemeinde. An einem Sonntag 
im Januar 2008 war der Kläger zum Rufbe-
reitschaftsdienst eingeteilt und hielt sich zu 
Hause auf. Er wurde dann gegen 9.00 Uhr 
zur Dienstaufnahme bei seinem Arbeitge-
ber gerufen und fuhr demgemäß mit seinem 
Privatfahrzeug von seinem Wohnort zu sei-
ner Arbeitsstätte. Bei Straßenglätte kam er 
dabei von der Straße ab und rutschte in den 
Straßengraben. Es entstand ein Schaden in 
Höhe von 5.727,52 Euro durch den Unfall. 
Diesen Schaden fordert der Kläger von sei-
nem Arbeitgeber ersetzt. 

Das Arbeitsgericht sowie das Landesar-
beitsgericht haben die Klage abgewiesen.

Erst die Revision des Klägers vor dem 
Bundesarbeitsgericht hatte Erfolg. Das 
Gericht führte zu seiner Entscheidung 
aus, dass grundsätzlich jeder Arbeitneh-
mer, soweit keine abweichenden Verein-
barungen vorliegen, seine Aufwendungen 
für die Fahrten zwischen seiner Wohnung 
und seiner Arbeitsstätte selbst zu tragen 
habe. Dazu gehören auch Schäden an sei-
nem Fahrzeug. Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz ist dann zu machen, wenn 
der Arbeitnehmer während seiner Rufbe-
reitschaft vom Arbeitgeber aufgefordert 

wird, seine Arbeit anzutreten und er die 
Benutzung seines Privatfahrzeugs für er-
forderlich halten durfte, um rechtzeitig 
am Arbeitsort zu erscheinen.

Die Sache liegt nun wieder dem Lan-
desarbeitsgerichts vor zwecks Klärung des 
Verschuldensgrads des Unfalls durch den 
Kläger.

Hinweis: Es empfi ehlt sich für diese Fälle 
der vorliegenden Art eine entsprechende 
Versicherung abzuschließen. �

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 22.6.2011 – Az 8 AZR 102/10

Zivilprozesskosten als
außergewöhnliche Belastungen

Entgegen langjähriger Rechtsprechung 
hat der Bundesfi nanzhof (BFH) Zivilpro-
zesskosten eines Klägers als außergewöhn-
liche Belastungen anerkannt. Im Streitfall 
ging es um den Abzug der Kosten eines 
Zivilprozesses wegen einer Klage auf Zah-
lung von Krankentagegeld. 

Die Klägerin hatte als Angestellte u. a. 
eine Krankentagegeld-Versicherung bei 
einer Versicherungsgesellschaft für ein 
tägliches Krankengeld von 51 Euro nach 
Ablauf von sechs Wochen einer Arbeits-
unfähigkeit. Nachdem sie erkrankt war 
und der Arbeitgeber nach sechs Wochen 
seine Gehaltszahlungen eingestellt hat-
te, nahm die Klägerin die Versicherung 
in Anspruch. Diese zahlte zunächst das 
Tagegeld, stellte die Zahlungen aber ein, 
nachdem ein Vertrauensarzt der Klägerin 
Arbeitsunfähigkeit wegen Parkinson-Syn-

droms bescheinigt hatte. Die Versicherung 
berief sich auf den Versicherungsvertrag, 
wonach sie nach Eintritt der Berufsun-
fähigkeit nicht länger zur Zahlung von 
Krankentagegeld verpfl ichtet sei. Dage-
gen erhob der Kläger als Versicherungs-
nehmer Klage vor dem Landgericht, die 
auf seine Kosten abgewiesen wurde. Die-
se Kosten des verlorenen Zivilprozesses in 
Höhe von 9.906 Euro machten die Kläger 
als zusammenveranlagte Ehegatten in ih-
rer Einkommensteuererklärung erfolglos 
zunächst als Werbungskosten bei den Ein-
künften der Klägerin aus nichtselbständi-
ger Arbeit und später als außergewöhnli-
che Belastungen geltend.

Einspruch und Klage vor dem Finanz-
gericht blieben ebenfalls ohne Erfolg. Der 
BFH entschied in Änderung seiner Recht-
sprechung, Zivilprozesskosten könnten 

Klägern wie Beklagten unabhängig vom 
Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen 
Gründen zwangsläufi g erwachsen. Sol-
che Aufwendungen seien jedoch nur dann 
unausweichlich, wenn die beabsichtig-
te Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung hinreichende Aussicht auf Erfolg bie-
te und nicht mutwillig erscheine. Davon 
sei auszugehen, wenn der Erfolg des Zivil-
prozesses mindestens ebenso wahrschein-
lich sei wie ein Misserfolg. Eine nur ent-
fernte, gewisse Erfolgsaussicht reiche nicht 
aus. Allerdings seien auch zwangsläufi g 
dem Grunde nach erwachsene Zivilpro-
zesskosten nur insoweit abziehbar, als sie 
notwendig sind und einen angemessenen 
Betrag nicht überschreiten. Etwaige Leis-
tungen aus einer Rechtsschutzversicherung 
seien im Rahmen der Vorteilsanrechnung 
zu berücksichtigen.  �

BFH 12.5.2011, VI R 42/10
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EuGH widerspricht „Parkettstäbe“-
Rechtsprechung des BGH

Ein Kunde (Verbraucher) kauft beim 
Verkäufer Bodenfl iesen, die er anschließend 
verlegt. Die Oberfl äche der Bodenfl iesen 
ist hochwertig poliert. Beim Verlegen zeigt 
sich jedoch, dass die Oberfl äche der Fliesen 
Schattierungen aufweist, so dass die Fliesen 
insgesamt mangelhaft sind. Der Verkäufer 
ist bereit, die mangelhaften Fliesen zu erset-
zen und neue mangelfreie Fliesen zu liefern. 
Er verwehrt sich jedoch gegen die Übernah-
me der Aus- und Einbaukosten. Als Argu-
ment führt er die „Parkett-Rechtsprechung“ 
des Bundesgerichtshofs an, nach der der 
Verkäufer die Kosten der Neuverlegung nur 
unter dem Gesichtspunkt des Schadenser-
satzes statt der Leistung erhält. Schadenser-
satz statt der Leistung schuldet der Verkäu-
fer aber nicht, wenn ihn kein Verschulden 
trifft. Der Verkäufer führt weiter aus, dass 
ein Austausch der Fliesen unverhältnismä-

ßig sei, da die Aus- und Einbaukosten un-
gefähr dreimal so hoch sind wie der Materi-
alwert der Fliesen. 

Das zuständige Oberlandesgericht hat 
den Verkäufer zur Zahlung der Aus- und 
Einbaukosten verurteilt. Nach Einlegung 
der Revision beim Bundesgerichtshof, 
möchte dieser anders entscheiden und legt 
die Angelegenheit dem Europäischen Ge-
richtshof vor mit der Frage, ob die deut-
sche Rechtslage im Einklang mit der eu-
ropäischen Verkaufsgüterrichtlinie steht. 

Der Europäische Gerichtshof urteilt, 
dass Art. 3 II, III der Verbrauchsgüter-
richtlinie dahingehend auszulegen ist, dass 
der Käufer Ersatz der Ein- und Ausbau-
kosten verlangen kann. Es ist ein wesent-
licher Bestandteil des durch die Richtlinie 

gewährleisteten Verbraucherschutzes, dass 
ein vertragsgemäßer Zustand unentgelt-
lich hergestellt wird. Wenn der Verkäu-
fer bei einer Ersatzlieferung die Ein- und 
Ausbaukosten nicht übernehmen müsste, 
würde der Verbraucher mit zusätzlichen 
Kosten belastet, die er bei ordnungsgemä-
ßer Erfüllung durch den Verkäufer nicht 
hätte tragen müssen. Im vorliegenden Fall 
war auch der Einwand der Unverhältnis-
mäßigkeit unbeachtlich, da ein Totalaus-
tausch der Fliesen die einzige Möglichkeit 
war, den Mangel zu beseitigen. Der Käu-
fer muss sich nicht darauf verweisen las-
sen, die mangelhaften Fliesen zu behalten 
und eine Minderung zu akzeptieren.  �

Europäischer Gerichtshof, Urteil 
vom 16.6.2011 – Az C 65/09 und 87/09

Ausschluss des Rücktrittrechts
bei Unerheblichkeit eines Mangels

Der Rechtsvorgänger der Klägerinnen 
erwarb Mitte 2006 von der Beklagten 
ein Wohnmobil zum Preis in Höhe von 
134.437,00 Euro, welches nach Überga-
be viermal in der Werkstatt der Beklagten 
nachgebessert werden musste. Nach dem 
letzten Werkstattaufenthalt erklärte der 
Käufer im Juni 2007 den Rücktritt vom 
Kaufvertrag. 

Die Klägerinnen begehrten mit ihrer 
Klage vor dem Landgericht unter An-
rechnung der Nutzungsvorteile die Rück-
zahlung des Restkaufpreises in Höhe von 
127.715,15 Euro nebst Zinsen Zug-um-
Zug gegen Herausgabe des Fahrzeugs, 
zuzüglich die Erstattung von Rechtsan-
waltskosten sowie Feststellung des Annah-
meverzugs der Beklagten mit der Rück-

nahme des Fahrzeuges. 

Das Landgericht hat der Klage über-
wiegend stattgegeben. Die Berufung der 
Beklagten wurde durch das Oberlandesge-
richt zurückgewiesen. Das Gericht führte 
aus, dass im Hinblick auf den bereits vier-
maligen Werkstattaufenthalt ein erhebli-
cher Mangel vorliege, obwohl die Kosten 
zur Beseitigung der noch vorhandenen 
Mängel lediglich knapp 1 % des Kaufprei-
ses betrügen. 

Hiergegen wandte sich die Beklagte 
mittels der Revision zum Bundesgerichts-
hof und bekam Recht. Der Senat führte 
aus, dass Sachmängel, deren Beseitigung 
Aufwendungen von lediglich knapp 1 % 
des Kaufpreises erfordern, als unerheblich 

im Sinne von § 323 V 2 BGB einzustufen 
sind und daher einen Rücktritt vom Kauf-
vertrag nicht rechtfertigen. Dies gelte auch 
für Fahrzeuge der „Luxusklasse“. Auf das 
Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigung 
kommt es nur dann entscheidend an, wenn 
der Mangel nicht oder nur mit erheblichen 
Kosten behebbar oder die Mangelursache 
im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung un-
geklärt ist. Diese Voraussetzungen lagen 
hier nicht vor. Unerheblich ist ferner, dass 
der Kaufgegenstand vor der Erklärung des 
Rücktritts bereits mehrfach nachgebessert 
wurde. Die Erheblichkeit eines bestehen-
den Mangels hat nichts damit zu tun, in 
welchem Umfang der Verkäufer zuvor an-
dere Mängel beseitigt hat. �

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
29.6.2011 – Az VIII ZR 202/10
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Ihre Kunden beurteilen 
nicht nur die fachliche Aus-
führung der Arbeit; Ihr Un-
ternehmen wird auch danach 
bewertet wie sich die Mitar-
beiter verhalten. Überlassen 
Sie das Verhalten der Mitar-
beiter daher nicht dem Zufall. 
Dieses Seminar richtet sich an 
Mitarbeiter von Handwerks-
betrieben. Die Teilnehmer be-
kommen wichtige Tipps und 
Hinweise für das korrekte Ver-
halten beim Kunden.

Ziele des Seminars:
Kennen der wichtigsten Um-
gangsformen unter Berück-
sichtigung bestimmter Arbeits-
situationen. 
Anwenden der Grundlagen be-
trieblicher Kommunikation.

Inhalte:
» Umgangsformen und Ver-

haltensweisen im Beruf
» Eigen- und Fremdwahrneh-

mung
» Umgang mit Vorgesetzten, 

Kollegen und Kunden

Der Einstieg in die Berufs-
welt ist nicht immer ganz ein-
fach. Vielfach fehlen den heuti-
gen Auszubildenden Vorbilder, 
die sie glauben, in Castingshows 
oder Fernsehserien zu fi nden. 
Aber gute Umgangsformen, Höf-
lichkeit, Motivation und Eigen-

ständigkeit sind nur einige Din-
ge, die man als Auszubildende(r) 
mitbringen sollte. Bei jedem 
Kundenkontakt repräsentieren 
Mitarbeiter und Auszubildende 
schließlich das Unternehmen. 
Das positive Auftreten der Mit-
arbeiter und Auszubildenden ist 

Einladung zum Seminar:

Botschafter des Betriebes – 
Knigge für Handwerker

Einladung zum Seminar:

Botschafter des Betriebes – 
Knigge für Azubis

Zielgruppe:
Das Beherrschen der Umgangs-
formen ist für alle notwendig, 
die in der Berufswelt zielorien-
tiert mit Vorgesetzten, Mitar-
beitern, Geschäftspartnern und 
Kunden kommunizieren möch-
ten; Handwerker.

Didaktik/Methodik:
Lehrgespräch, Diskussion, Un-
terricht, Fallbeispiele, Übungen.

Datum und Ort:
Dienstag, 22. November 2011 
von 9.00 bis 15.00 Uhr, Sit-
zungssaal, Staffelgeschoss im 
Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, Alten-
berger-Dom-Straße 200, 51467 
Bergisch Gladbach.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 240,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer inkl. 
entsprechendem Lernmaterial 
(Buch) für Innungsmitglieder so-
wie Getränke und Verpfl egung.

ebenso wichtig wie die fachliche 
Qualifi kation. Im Ergebnis sor-
gen gute Umgangsformen für ein 
positives und gewinnbringendes 
Image. Durch serviceorientiertes 
Verhalten zeigen Ihre Mitarbeiter 
Kompetenz, wirken sympathisch 
und tragen somit nachhaltig zum 
Firmenerfolg bei.

Zum Seminar „Botschafter 
des Betriebes, Knigge für Azu-
bis“ bieten wir daher am

14. September 2011 und
7. Oktober 2011 und

21. November 2011 und
1. Dezember 2011

jeweils von 9.00 Uhr
bis 15.00 Uhr

in der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land, Großer Sit-
zungssaal, Altenberger-Dom-
Straße 200, 51467 Bergisch 
Gladbach dieses Seminar an.

Ziele:
Kennen der wichtigsten Um-
gangsformen unter Berücksichti-
gung bestimmter Arbeitssituatio-
nen. Anwenden der Grundlagen 
betrieblicher Kommunikation.

Inhalte:
» Umgangsformen und Ver-

haltensweisen im Beruf
» Eigen- und Fremdwahrneh-

mung
» Umgang mit Vorgesetzten, 

Kollegen und Kunden

Zielgruppe:
Das Beherrschen der Umgangs-
formen ist für alle notwendig, 
die in der Berufswelt zielorien-
tiert mit Vorgesetzten, Mitar-
beitern, Geschäftspartnern und 
Kunden kommunizieren. Die-
ses Seminar richtet sich speziell 
an die Auszubildenden.

Didaktik/Methode:
Unterricht, Fallbeispiele, Si-
mulationen des betrieblichen 
Alltags, Videokamera.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 117,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer inkl. 
entsprechendem Lernmateri-
al, inkl. einem Buch im Wert 
von ca. 20 Euro,  inkl. einem 
Mittagessen und Getränke für 
Innungsmitglieder.

Führen muss man nicht nur 
wollen, sondern auch können. 
Denn oft entscheidet die Mo-
tivation der Mitarbeiter darü-
ber, ob zufriedene Kunden den 
Handwerksbetrieb empfehlen 
und wieder beauftragen.

Dieses Seminar bietet (an-
gehenden) Führungskräften in 

kleinen und mittelgroßen Un-
ternehmen die Möglichkeit 
sich mit dem Handwerkszeug 
der Personalführung vertraut zu 
machen.
 
Ziele des Seminars:
Kennen der wichtigsten Ziele 
und Aufgabenfelder der Perso-
nalführung.

Einladung zum Seminar:

Personalführung
– Grundlagen –

Für weitere Fragen und Anmeldungen
zu den Seminaren wenden Sie sich bitte an:

» Frau Linnartz, Tel.: 0 22 02 – 93 59 15
» Frau Kraft, Tel.: 0 22 02 – 93 59 11
» E-Mail: info@handwerk-direkt.de
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen, Tel.: (0 21 83)41 78 29
Fax: (0 21 83)41 77 97 · ralf.thielen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen



Elektro Pütz
Meisterbetrieb seit über 30 Jahren
· Projektierung · Verkauf · Antennenanlagen · Photovoltaik 
· Montage und Inbetriebnahme von Gebäudesystemtechnik

Neuensaaler Str. 12 · 51515 Kürten-Biesfeld · Tel.: (0 22 07)34 34 · www.elektropuetz.de

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen, Tel.: (0 21 83)41 78 29
Fax: (0 21 83)41 77 97 · ralf.thielen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen



Einladung zum Seminar:

Beratung und Verkauf
Am Ende geht es immer ums 

Verkaufen – egal in welcher 
Branche! Waren, Dienstleis-
tungen, Ideen... In den meis-
ten Fällen erwarten Kunden vor 
dem Kauf eine ordentliche Be-
ratung. Doch was unterscheidet 
gute Verkäufer von schlechten? 
Was macht eine gute Beratung 
aus? Wie viel Beratung ist not-
wendig und sinnvoll? 
 
Ziele des Seminars:
Die Teilnehmer sollen verste-

hen, wie gute Beratung zum 
Verkaufserfolg führt.

Inhalte:
» Erwerb von

Kundenkenntnis
» Kundenorientierte Bedarfs-

ermittlung
» Überzeugende Angebots-

präsentation
» Wirkungsvolle Einwands-

begegnung
» Erfolgreiche Abschlusstech-

niken

Inhalte:
» Mitarbeiter verstehen
» Mitarbeiter motivieren
» Mitarbeiter führen

Zielgruppe: 
Alle Personen die im Beruf mit 
der Führung von Mitarbeitern 

zu tun haben oder zu tun ha-
ben werden. 

Didaktik/Methodik:
Lehrgespräch, Diskussion, Un-
terricht, Fallbeispiele.

Datum und Ort:

Zielgruppe: 
Alle Personen, die im Beruf mit 
Beratung und Verkauf zu tun ha-
ben oder zu tun haben werden. 

Didaktik/Methodik: 
Lehrgespräch, Diskussion, Un-
terricht, Fallbeispiele.

Datum und Ort:
Dienstag 8. November und 
Mittwoch, 9. November 2011,
jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr, 
Sitzungssaal, Staffelgeschoss im 

Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, Alten-
berger-Dom-Straße 200, 51467 
Bergisch Gladbach.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 480,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer inkl. 
entsprechendem Lernmaterial 
(Buch) für Innungsmitglieder 
sowie Getränke und Verpfl e-
gung.

Mittwoch, 23. November 2011 
von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Ort: Sitzungssaal, Staffelge-
schoss im Hause der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 270,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer inkl. 
entsprechendem Lernmaterial 
(Buch) für Innungsmitglieder 
sowie Getränke und Verpfl e-
gung.
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.de
» Frank Koch Dachdeckerei

www.dach-frankkoch.deOn
lin

e-
M

@
rk

tp
la

tz
On

lin
e-

M
@

rk
tp

la
tz



M A S S I V E  L e b e n s f r e u d e !
> schlüsselfertiger Neubau und Umbau zum Festpreis
> ganzheitliche Energiesparkonzepte
> individuelle Planung

www.korthaus-gmbh.de
Tel.: (0 22 61) 8 16 18-0
Tel.: (0 22 04) 96 76 7-0 B a u u n t e r n e h m e n

DOMS
· Ausführung aller Tiefbauarbeiten
· Kanalsanierung
· Dichtheitsüberprüfung nach § 61a
· Pflasterarbeiten
· Container-Service
· Kernbohrungen in Beton und Asphalt
· Rohrleitungsbau
· Saugbaggertechnik und -Verleih
· Ausbildungsbetrieb

Karl-Ulitzka-Str. 7 · 51373 Leverkusen
Tel: (02 14)6 12 65 + 6 80 05 Fax: 6 35 74

www.domsgmbh.de
info@domsgmbh.de

Kabel- und
Kanalbau Gm

bH



Das Seminar findet statt am
Donnerstag, den 6. Oktober 
2011, in der Zeit von 13.00 
Uhr bis 17.00 Uhr.
Ort: Sitzungssaal, Staffelge-
schoss, im Hause der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 
Land, Altenberger-Dom-Straße 
200, 51467 Bergisch Gladbach.

Inhalt:
1. Auswirkungen unvorherseh-

barer Todes-, Krankheitsfälle
» Unternehmen
» Privatbereich
» Gläubiger

2. Schutzmaßnahmen
a) Rechtliche Maßnahmen

» Testament
» Vollmachten

» Vorsorgevollmacht
» Vorsorgeerklärung
» Patientenverfügung

» Gesellschaftsvertrag
» Beirat
» Testamentsvollstreckung
» Rechtsform
» Ehevertrag

b) Betriebswirtschaftliche 

Maßnahmen
» Trennung der Vermögen
» Stellvertreterregelungen 

im Betrieb
» Betriebshandbücher
» Sicherheiten bei Darle-

hen / Zweckerklärungen 
/ Bürgschaften

» Versicherungen
3. Versorgungsmaßnahmen
4. Informationsmaßnahmen
5. Fazit

Zielgruppe:
Betriebsinhaber, Familienange-
hörige

Kosten:
60,00 Euro netto zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder.

Referenten:
Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Gunther Wagner, Rechtsanwalt
Fachberater für Unterneh-
mensnachfolge (DStV e. V.); 
beide Partner der Sozietät BWLC 
Steuerberatungsgesellschaft

Das Seminar fi ndet statt am 
Donnerstag, den 10. Novem-
ber 2011, in der Zeit von 9.00 
Uhr bis 17.00 Uhr.
Ort: Sitzungssaal, Staffelge-
schoss im Hause der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 

51467 Bergisch Gladbach.

Inhalt:
1. Grundlagen des Unterneh-

menserfolgs
1.1 Geschäftsmodell
1.2 Geschäftsführung
1.3 Finanzierung

Einladung zum Seminar:

Krisenvermeidung in
Klein- und Mittelbetrieben
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Einladung zum Seminar:

Maßnahmen für unvorher-
sehbare Todes- und Krank-

heitsfälle (Notfallplan)



weiter nächste Seite »»»
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Der Büroalltag wird immer 
schnelllebiger, die Aufgaben an-
spruchsvoller und mehr. Hekti-
sche Betriebsamkeit macht sich 
breit. Hinzu kommt die stän-
dige Suche nach Dokumen-
ten. Ein deutliches Anzeichen 
für unproduktive Arbeitszeit ist 
Unordnung am Arbeitsplatz. 

Durch eine Optimierung 
der Arbeitsplatz- und Büroor-
ganisation und eine systemati-
sche Arbeitsweise steigern Sie 
Ihre Produktivität und schaf-
fen sich Freiräume für wesent-
liche Aufgaben.

Daher bieten wir Ihnen dieses 
Seminar an am
» Donnerstag, den 13. Okto-

ber 2011 oder
» Mittwoch, den 26. Okto-

ber 2011, oder
» Donnerstag, den 8. Dezem-

ber 2011,

Einladung zum Seminar:

„Selbstorganisation
am Arbeitsplatz“:
Effizienz im Büro

von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
Ort: Sitzungssaal, Staffelge-
schoss, im Hause der Kreis-
handwerkerschaft  Bergisches 
Land, Altenberger-Dom-Straße 
200, 51467 Bergisch Gladbach.

Referentin:
Frau Heike Lamberti
selbständige Büromanagerin

Die Schwerpunkte des Semi-
nars sind:
» Aufl ösung der Dokumen-

tenstapel, hin zum aufge-
räumten Schreibtisch

» Aufbau einer optimalen Ar-
beitsplatzgestaltung

» der optimale Umgang mit den 
anstehenden Aufgaben und 
dem täglichen Posteingang

» der richtige Einsatz von Wie-
dervorlage, Aufgabenliste so-
wie Wochen- und Tagesplan

» effektive Arbeitstechniken 

Das Seminar findet statt am 
Donnerstag, den 24. Novem-
ber 2011, in der Zeit von 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Sitzungssaal, Staffelge-
schoss im Hause der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach.

Inhalt:
1. Begriffsbestimmungen von 

Renten / Nießbrauch

» Was ist Rente / Nieß-
brauch?

» Wann vereinbare ich 
Rente / Nießbrauch

» Vorteile / Nachteile von 
Rente / Nießbrauch 

2. Steuerliche Auswirkungen 
von Renten im Zusammen-
hang mit Vermögensüber-
tragungen
a) Renten
» Abgrenzung Rente / 

Kaufpreis dauernde Last

Einladung zum Seminar:

Vermögensübertragungen 
gegen Rente, Nießbrauch, 

Betriebsverpachtung

1.4 Internes Kontrollsys-
tem / Organisation

2. Krisenvermeidungsstrategien
2.1 Aufbau / Verstär-

kung des internen 
Kontroll systems

» Sinn und Nutzen
» Aufbau des Kontrollsys-

tems
» Instrumente

» Finanzbuchhaltung
» Kostenrechnung
» BWA
» Planung
» Jahresabschluss

2.2 Steuerung des Unter-
nehmenserfolgs

1. Wie lese ich eine BWA?
2. Welche Information er-

halte ich aus dem Jahres-
abschluss?

3. Sinn und Nutzen einer 
Kostenrechnung

4. Wie kalkuliere ich rich-
tig?

5. Wie hilft mir der Soll-
Ist-Vergleich bei der 
Steuerung des Unterneh-
menserfolgs?

2.3 Verbesserung

des Ratings
1. Zielsetzungen / Inhalte
2. Schwerpunkte der Banken
3. Das Bankgespräch
2.4 Verbesserung der 

rechtlichen Grundla-
gen

1. Sind meine Verträge 
hieb- und stichfest?

2. Benötige ich für mein 
Unternehmen AGB’s?

3. So vermeiden Sie Forde-
rungsausfälle

Zielgruppe:
Betriebsinhaber, Geschäftsführer

Kosten:
80,00 Euro netto zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder.

Referenten:
Dipl.-Kfm. Harald Braschoß 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Fachberater für Unterneh-
mensnachfolge (DStV e. V.); 
Karin Kinnart
Dipl.-Betriebswirtin
Gunther Wagner, Rechtsanwalt, 
Partner der Sozietät BWLC

» Versorgungsrente / 
Kaufpreisrente

» Rente bei Unterneh-
mensübertragungen

» Rente bei Übertragung 
von Privatvermögen

» Empfehlungen
b) Nießbrauch
» Zuwendungs-, Vorbe-

haltsnießbrauch
» Nießbrauch bei Unter-

nehmensübertragungen
» Nießbrauch bei Übertra-

gung von Privatvermögen
» Empfehlungen

3. Betriebsverpachtung
» Begriffsbestimmung

» Gestaltung
» Steuerliche Auswirkungen

4. Fazit

Zielgruppe:
Betriebsinhaber, Geschäftsführer

Kosten:
60,00 Euro netto zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder.

Referenten:
Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e. V.); Partner 
der Sozietät BWLC



Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima

Seminar: Projekt-
management – Projekte
erfolgreich durchführen 

Gut geplant ist halb gewon-
nen. In einer Zeit, die geprägt 
ist von rasanten Veränderungen 
und Umwälzungen, ist ein ef-
fektives Projektmanagement ein 
zentraler Erfolgsfaktor im dy-
namischen Wettbewerb. Durch 
verbessertes Projektmanagement 
lassen sich Marktvorteile erzielen, 
denn die Methoden und Prin-
zipien des Projektmanagements 
helfen, ihre Projekte wirksamer 
durchzuführen und profi tabler 
abzuschließen. Da immer wieder 
Unvorhersehbares den Projekt-
verlauf beeinfl usst, muss mit Hil-
fe ständiger Kontrolle Risiko ab-
geschätzt und minimiert werden. 

Ob es sich um die Ausführung 
ihrer Kernkompetenzen oder um 
ihre nächste Firmenfeier handelt, 
Reibungsverluste bei der Teamar-
beit, unklare Ziele, unrealistische 
Planung und unzureichendes In-
formationsmanagement...

Die Schwerpunkte des Semi-
nars sind:
» Grundlagen des Projektma-

nagements
» Projektorganisation, Rollen 

und Aufgaben im Projekt-
management

» Die Projektplanung – Zeit, 
Kosten und Ressourcen 
richtig planen
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kennen und nutzen lernen
» Hilfsmittel einrichten und 

nutzen
» Ablagetipps.

Jedem Teilnehmer wird im 
Anschluss an das Seminar eine 
umfangreiche  Arbeitsmappe 
zur Verfügung gestellt, in der 
die Themen des Seminars 
nochmals nachgeschlagen und 
nachvollzogen werden können.

Zielgruppe:
Das Seminar wendet sich an 
Führungs- und Fachkräfte so-
wie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sich und ihren Ar-
beitsplatz besser organisieren 
möchten.

Kosten:
119,00 Euro zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer in Höhe von 
zurzeit 19 % für Mitglieder.



Ihre PPaarrttnnneerrr ffffüüüürrrIhre PPaarrttnnnneerr ffffüüüürrr
Sanitär – Heeiizzuunnnngggg –– KliimaSanitär – Heeiizzuunnngggg –– Kliima

Kann man mit
Ihnen rechnen?

Einfache Mathematikkennt-
nisse sind im Beruf jeden Tag, 
bei unterschiedlichen Tätigkei-
ten absolut notwendig. Egal ob 
die Kasse bedient wird, Ange-
bote erstellt werden, oder ein 
Auftrag ausgeführt wird – ohne 
Rechnen geht es nicht. In die-
sem Seminar überprüfen die 
Teilnehmer ihre Mathematik-
kenntnisse und Fähigkeiten im 
Rechnen. Dabei geht es immer 
um die praktische Anwendung.

 
Ziele des Seminars:
Selbsteinschätzung der Mathe-
kenntnisse und Rechenfähig-
keiten. Anstoß zur Verbesse-
rung.

Inhalte:
» Grundrechenarten
» Prozentrechnung
» Zinsrechnung
» Flächen und Volumen
» Dreisatz und Logik

Zielgruppe: 
Alle Erwerbstätigen, die nicht 
sicher sind in Mathematik.

Didaktik/Methodik:
Lehrgespräch, Diskussion, Un-
terricht, Fallbeispiele, Übungen.

Datum und Ort:
Montag, 28. November 2011 
von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Sitzungssaal, Staffelgeschoss im 
Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, Alten-
ber ger-Dom-Straße 200, 51467 
Bergisch Gladbach.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 270,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer 
inkl. entsprechendem Lernma-
terial (Buch) für Innungsmit-
glieder sowie Getränke und 
Verpfl egung.

Seminar: Mathematik
für die Berufspraxis

» Projektablauf von A – Z 
» Projektcontrolling – Wie 

werden Risiken rechtzeitig 
erkannt, erfolgreich gema-
nagt und minimiert?

» Kommunikation im Pro-
jektteam – Gemeinsam und 
erfolgreich zum Ziel

Zielgruppe: 
Das Seminar wendet sich an 
Führungs- und Fachkräfte, 
Projektleiter und Projektmitar-
beiter, die Projektmanagement 
erfolgreich einführen oder op-
timieren möchten.

Datum und Ort:
Freitag, 11. und Samstag, 12. 
No vember 2011, jeweils von 
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr Sit-
zungssaal, Staffelgeschoss im 
Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, Alten-
berger-Dom-Straße 200, 51467 
Bergisch Gladbach.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr beträgt 480,00 
Euro zzgl. Mehrwertsteuer 
inkl. entsprechendem Lernma-
terial für Innungsmitglieder so-
wie Getränke und Verpfl egung.
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Urkunden für Jahresbeste 2011
Nachstehende Prüfl inge haben die Gesellenprüfung als Jahres-

beste 2011 abgeschlossen. Aufgrund dieser hervorragen den Leis-
tungen und als besondere An er kennung werden die Prüfl inge mit 

einer Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!

Ausbildungsberuf Jahresbeste/r Ausbildungsbetrieb Ausbildungsort
Bäcker Herbert Pieper Herbert Pieper Bergisch Gladbach

Fachverk. LMH (Bäckerei) Angela Dorstewitz Peter Lob Bergisch Gladbach

Maurer Daniel Wolf Heinz Wolf GmbH & Co. KG Lindlar

Zimmerer André Jaeger Detlef Schneider Bergneustadt

Dachdecker Marius Beller Volker Diehl Waldbröl

Elektroniker Matthias Probst Bernhard Schmitz Leverkusen

Fleischer Marcel Sachser Dirk Sachser Hückeswagen

Fachverk. LMH (Fleischerei) Marina Haas toom Verbrauchermarkt GmbH Köln

Friseur Christina Weiß Wildangel Haarstudio GmbH Lindlar

Kraftfahrzeugmechatroniker David Engels Autohaus Kaltenbach GmbH Bergisch Gladbach

Maler- u. Lackierer Fabian Meißner Frank Schoppeit GmbH Bergisch Gladbach

Metallbauer Sascha Ziegert Ursel Titze bauhandel GmbH Engelskirchen

Tischler Lisa Schulz Robert Karbo Leverkusen





Lossprechungsfeier
der Dachdeckerinnung

Die Dachdeckerinnung sprach ihre Aus-
zubildenden am 29.7.2011 in der Histori-
schen Holstenstein’s Mühle los. Der stell-
vertretende Obermeister Krapp begrüßte 
die Anwesenden herzlich im Namen der 
Innung. Weitere Redner waren der stellver-
tretende Kreishandwerksmeister Tang und 
Frau Schmidt von der Berufsschule Köln. 
Nach den lobenden und aufmunternden 
Reden wurden den Prüfl ingen die Gesel-
lenbriefe feierlich überreicht. Dabei wur-

den sie auch offi ziell losgesprochen bzw.  
eher „losgeschlagen“, denn sie erhielten zu-
sammen mit dem Gesellenbrief einen aner-
kennenden Befreiungsschlag auf die Schul-

ter. Besonders geehrt (aber nicht besonders 
geschlagen) wurde dabei der Auszubilden-
de Marius Beller aus Waldbröl, Ausbil-
dungsbetrieb Volker Diehl, als Jahresbester. 
Leider waren nur wenige der insgesamt 45 
Auszubildenden anwesend, um das Ende 
ihrer Lehrzeit zu feiern. In angenehmer 
Stimmung wurde in dem schönen Ambi-
ente der Holstenstein’s Mühle und bei  gu-
tem Essen der restliche Abend noch „gesel-
lig“ verbracht. �

Lossprechungsfeier der
Bäcker- und Fleischerinnung

Es war viel los im Brauhaus „Am Bock“ 
in Bergisch Gladbach. Am 24.07.2011 
wurden insgesamt 74 junge Leute losge-
sprochen. So gibt es 17 neue Bäckerge-
sellinnen und Bäckergesellen, 37 neue 
Bäckerverkäuferinnen oder Verkäufer, 8 
frisch losgesprochene Fleischergesellinnen 
und Fleischergesellen und 12 Fleischerver-
käuferinnen und Fleischerverkäufer. 

Mit gekonnter Moderation sprach 
Obermeister Dieter Himperich die jungen 
Auszubildenden aus dem Fleischergewerk 

los unter tatkräftiger Hilfe der anwesen-
den Fachlehrer und des Lehrlingswartes 
Leo Pfeifer. Stellv. Obermeister Dietmar 
Schmidt stellte in seiner Ansprache her-
aus, dass das Lernen nach der Ausbildung 
nicht zu Ende sei. Auf die Schüler würden 
noch viele Herausforderungen im Leben 
warten sowie viele Chancen für die be-
rufl iche Weiterbildung, für die man nun 
aber im wesentlichen selbst verantwortlich 
sei. Er sprach dann unter tatkräftiger Hil-
fe der anwesenden Fachlehrer die Auszu-
bildenden des Bäckerhandwerks los. Vor-

ab führte Bürgermeister Lutz Urbach von 
der Stadt Bergisch Gladbach aus, dass er 
allen jungen Menschen einen hervorra-
genden Start in das Arbeitsleben wünsche 
und hob hervor, wie wichtig in der heuti-
gen Zeit eine solide Berufsausbildung sei. 
Danach wurde noch fest gefeiert im Brau-
haus „Am Bock“. Insgesamt eine schöne 
Veranstaltung mit jungen Menschen, die 
in Zukunft ihren Mann oder ihre Frau ste-
hen werden. Hierzu nochmals herzlichen 
Glückwunsch und einen herzlichen Dank 
an alle Ausbildungsbetriebe.  �

Termine Erste-Hilfe-Kurse
Amtlicher Wiederholungskurs in 

Erste-Hilfe (Auffrischungskurs) gem. Be-
rufsgenossenschaftlicher Vorschrift (BGV) 
A 1
» Mittwoch, den 19. Oktober 2011,
oder
» Freitag, 21. Oktober 2011,
oder
» Freitag, 4. November 2011, 
oder 
» Freitag, 11. November 2011,
oder 
» Freitag, 2. Dezember 2011, 

oder
» Freitag, 16. Dezember 2011,
von 8.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, im Hause 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 51467 Ber-
gisch Gladbach.

Amtlicher Erst-Helfer Kurs – Grund-
kurs gem. Berufsgenossenschaftlicher 
Vorschrift (BGV) A 1

» Montag, den 17. Oktober und Diens-
tag, den 18. Oktober 2011,

von 8.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, im Hau-
se der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach.

» Montag, den 17. Oktober und Diens-
tag, den 18. Oktober 2011, 

oder
» Montag, den 24. Oktober und Diens-

tag, 25. Oktober 2011, 
von 8.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, im Hause 
der Vereinigten IKK, Wilhelm-Breckow-
Allee 6, 51643 Gummersbach. �
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Lossprechungsfeier der Friseurinnung
In festlicher Atmosphäre und in ent-

sprechend eleganter Kleidung fand am 
8.8.2011 die Lossprechungsfeier der Fri-
seurinnung im Kulturzentrum Lindlar 
statt. Der stellvertretende Obermeister 
Herr Landsberg begrüßte die Prüfl inge, 
Ausbilder und die Ehrengäste in seiner 

Eröffnungsrede. Im weiteren Verlauf der 
Feier gratulierten der Kreishandwerks-
meister Herr Emundts, Frau Neu vom 
Berufskolleg Bergisch Gladbach und die 
stellvertretende Landrätin des Oberber-

gischen Kreises Frau Mahler den Prüfl in-
gen zu der bestandenen Gesellenprüfung. 
In den Reden wurden die Leistungen der 
Prüfl inge gelobt und der Wert einer guten 
handwerklichen Ausbildung hervorgeho-
ben. Insgesamt waren aber leider nur 56 
Prüfl inge anwesend, was wohl auch der 
Ferienzeit geschuldet war. Im Anschluss 
an die Reden wurde den Prüfl ingen der 
Gesellenbrief und eine Rose sowie kleine 
Geschenke der Sponsoren Wella und der 
Vereinigten IKK überreicht. Besonders ge-
ehrt wurde Frau Christina Weiß aus Lind-

lar, Ausbildungsbetrieb Wildangel Haar-
studio, als Jahresbeste. Begleitet wurde die 
Veranstaltung durch die stimmungsvolle 
Live-Musik der Schulband des Gymnasi-
ums Lindlar. Im Anschluss an den offi ziel-
len Teil wurde die bestandene Prüfung bei 
Häppchen und Getränken weiter gefeiert. 
Dank der Sponsoren AOK Rheinland, 
Sparkasse Leverkusen, Vereinigte IKK und 
der Firma Wella war es somit auch in die-
sem Jahr möglich, einen würdigen Rah-
men für die Lossprechung der Lehrlinge 
zu gestalten. �

Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land

Lossprechungsfeier mit Sommerfest
Obermeister Willi Reitz begrüsste 80 

glückliche Prüfl inge – darunter 70 Maler 
und Lackierer und  10 Bauten- und Ob-
jektbeschichter- mit ihren Familien und 
Freunden, dazu Ehrengäste und Kollegen 
aus Politik, Innung und Schulen sowie als 
Sponsoren Vertreter von Lieferanten, Ban-
ken und Krankenkassen.  

Ein besonderer Gruß ging an den Lei-
ter der Überbetrieblichen Ausbildung 
Rolf Börnert, der sich nach plötzlicher 
schwerer Erkrankung gottseidank wieder 
auf dem Weg der Besserung befi ndet. 

Obermeister Reitz gratulierte den neu-
en Kollegen zu ihrem Durchhaltevermö-
gen durch oftmals harte und anstrengende 
Lehrjahre und unterstrich die Wichtigkeit 
der Unterstützung von Elternhaus, Betrie-
ben und Schulen. Er appelierte daran, die 
weitverzweigten Möglichkeiten der Fort- 
und Weiterbildung im Maler- und Lackie-
rerhandwerk zu nutzen und auch eine der 
vielen ehrenamtlichen Aufgaben z.B. in 
den Prüfungsausschüssen wahrzunehmen. 

Anschließend übergab er das Wort an 
den stellvertretenden Kreishandwerks-

meister Gerhard Reimann, der die Lau-
datio für die Verleihung von gleich vier 
Goldenen Meisterbriefen hielt. Geehrt 
wurden damit Werner Reitzig aus Mari-
enheide, Manfred Müller aus Reichshof, 
Manfred Müller aus Bergneustadt und 
Friedrich Müller aus Wipperfürth.

Foto M
. Fleschenberg

Obermeister Willi Reitz 

Foto M
. Fleschenberg

stellv. Kreishandwerksmeister
Gerhard Reimann
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Die Schulleiterin des Be-
rufskolleg Opladen Frau Kuhs 
ermunterte in ihrer Rede die 
jungen Handwerker dazu, ihre 
Träume und Ziele konsequent 
zu verfolgen und das Erlernte 
nun in der Praxis zu vertiefen 
und auszubauen. Ihre Kollegin 
Frau Hallas schloss die Reihe 
der Grußworte mit einem lau-
nigen Gedicht über Gemein-
samkeiten und Gegensätze. 

Die Vorsitzenden der Prü-
fungsausschüsse Ludwig Blocksie-
pen, Sabine Broichhaus und Eric 
Stranzenbach überreichten an-
schließend die langersehnten Ge-
sellenbriefe an 14 Maler und La-
ckierer aus dem Gebiet Bergisch 
Gladbach, 18 aus Leverkusen und 
38 aus Gummersbach sowie die 
Abschlussbriefe an 10 Bauten- 
und Objektbeschichter aus dem 
gesamten Innungsgebiet. �

v.l.n.r. Gerhard Reimann, Bürgermeister Gennies, Werner Reitzig, Manfred 
Müller, Friedrich Müller, OM Willi Reitz, Manfred Müller, Marcus Otto

Foto M
. Fleschenberg
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Hans-Josef Wester
Tischlerei-Meisterbetrieb
Druckerweg 9
51789 Lindlar
Industriepark Klause

Tel.: 02266/6334
Fax: 02266/4409453
Mobil: 0177/8931790

E-Mail: hannowester@gmx.de
www.tischlerei-wester.de

Möbel  ·  Türen  ·  Fenster  ·  Treppen  ·  Einbauschränke  ·  Innenausbau

Lossprechungsfeier der Tischlerinnung
Am 21.07.2011 fand in den Räum-

lichkeiten der Firma Holz Richter GmbH 
die Lossprechung von 51 Lehrlingen der 
Tischlerinnung Bergisches Land statt. Die 
gut besuchte Veranstaltung wurde durch 
die Begrüßungsrede von Obermeister Cul-
mann eröffnet, der die Anwesenden im 
Namen der Tischlerinnung begrüßte. Wei-
tere Redner an diesem Abend waren der 
stellv. Kreishandwerksmeister Tang, Frau 
Neu von dem Berufskolleg Bergisch Glad-
bach, Herr Richter von der Firma Holz 
Richter sowie Herr Becher von der Firma 
Becher. Alle Redner gingen auf die Anwe-
senden Junggesellinnen und Junggesellen 
ein und würdigten noch einmal die in der 
Ausbildung und bei der Prüfung gezeigten 
Leistungen. Die Auszubildenden hatten 
die Möglichkeit, ihre Gesellenstücke am 
Veranstaltungsort auszustellen, wovon vie-
le auch Gebrauch machten. Nach der fei-
erlichen Übergabe der Gesellenbriefe wur-
den die besonderen Leistungsträger geehrt. 
In diesem Jahr erhielt die Auszubildende 
Lisa Schulz aus Leverkusen, Ausbildungs-
betrieb Robert Karbo, die Auszeichnung 
als jahresbeste Auszubildende. Ebenfalls 
geehrt wurde Herr Tim Helfrich aus Wer-

melskirchen, Ausbildungsbetrieb David 
Müller, für seinen 1. Platz im Wettbewerb 
„Die gute Form“. Als zweit- bzw. drittplat-
zierte wurden Philip Stemmann aus Leich-
lingen, Ausbildungsbetrieb Ausbildungs-
initiative Rheinland GmbH, und Jennifer 
Oster aus Leverkusen, Ausbildungsbetrieb 
Feltes und Munkel, geehrt. Darüber hin-
aus erhielt Thorsten Krause aus Bergisch 
Gladbach, Ausbildungsbetrieb Ingo Nebel, 

eine Belobigung im Wettbewerb „Die gute 
Form“. Nach Abschluss des offi ziellen Teils 
wurde der Abend noch in einer angeneh-
men Atmosphäre gemeinsam verbracht. 
Insgesamt war dies wieder eine sehr gelun-
gene Veranstaltung, die durch den Gastge-
ber, die Firma Holz Richter GmbH um-
fangreich unterstützt wurde. � 
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Schmiedeweg 1
51789 Lindlar

Industriepark Klause
www.holz-richter.de

Vollsortiment Platten, Türen, Schnittholz, 

Böden, Holzbau, Gartenholz 

und Gartenmöbel



Bäckerei Lob erhält
„Die Goldene E(A)hre 2011“

Der Verband des Rheinischen Bäcker-
handwerks hat am 28. Juni 2011 zum ers-
ten Mal seinen Marketing-Award, „Die 
Goldene E(A)hre“, verliehen. Die Betrie-
be wurden im Vorfeld aufgerufen, sich 
mit besonderen Marketing-Aktionen oder 
neuen, innovativen Produktkonzepten zu 
bewerben. Preisträger ist die Bäckerei Lob, 
Bergisch Gladbach. Carina und Peter Lob 
zeigten mit ihrer „Tour de Lob“, erfolg-
reich, wie kreative Kundenkommunika-
tion und Kundenbindung funktionieren 
kann.

Bei der „Tour de Lob“ handelte es sich 
um eine Rad-Tour, die an den Filialen der 
Bäckerei Lob vorbeiführte. Über 400 be-
geisterte Teilnehmer konnten auf einer 
Gesamtstrecke von 55 km die 13 Filialen 
anfahren. Dort gab es sowohl Verpfl egung 

als auch je einen Buchstaben-Stempel auf 
die Teilnehmerkarte. Am Ende ergaben 
die Buchstabenstempel ein Lösungswort, 
mit dem man an einer Verlosung teilneh-
men konnte. Neben der Bergetappe zur 

Filiale in Eikamp war ein Höhepunkt der 
„Tour de Lob“ der Besuch von Herbert 
Watterot – die Stimme der Tor de France. 
Dieser erzählte Anekdoten aus seiner Zeit 
bei der Tour de France. �

Informationsveranstaltung
Betrieb und Pflegefall

Am 15. Juni 2011 fand in den Räum-
lichkeiten der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land eine Veranstaltung rund 
um das Thema „Betrieb und Pfl egefall“ 
statt. Zu dieser Veranstaltung lud der Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsverband 
Bergisches Land gemeinsam mit der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land und 
der Diakoniestation Wermelskirchen ein. 
An dieser Veranstaltung nahmen nur ca. 
18 Personen, was wohl der zeitlichen Lage 
der Veranstaltung (19-20:30 Uhr) geschul-
det war. Bei dieser Veranstaltung wurden 
mögliche Reaktionsmöglichkeiten auf Pfl e-
gefälle im Familienumfeld der Arbeitneh-
mer, aber auch die Situation von Pfl egefäl-
len in der Familie des Betriebsinhabers/der 
Betriebsinhaberin besprochen. Aufgrund 
der Tatsache, dass in vielen Familien bei-

de Ehepartner arbeiten müssen, stellt sich 
auch in familiengeführten Betrieben die 
Frage, wie die Pfl ege von Familienmitglie-
dern mit dem Arbeitsleben in Einklang ge-
bracht werden kann. Anhand von prakti-
schen Beispielen wurden die Regelungen 
der gesetzlichen Pfl egezeit für Arbeitneh-
mer und die vorhandenen Unterstützungs-
möglichkeiten für Pfl egefälle besprochen. 
Die Vorträge befassten sich aber auch mit 
den rechtlichen Maßnahmen der Betriebs-
inhaber für die Absicherung des Betriebes. 
Dazu wurden u. a. auch Übersichten und 
Merkblätter für Vorbereitungsmaßnah-
men auf solche Gegebenheiten verteilt. Im 
Anschluss an die Vorträge von Herrn Ass. 
Ruhl  (Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land) und von Frau Cosima Schächinger 
(Diakoniestation Wermelskirchen) bestand 

die Möglichkeit für weitere Fragen zu die-
sem Thema und es wurden Hilfestellungen 
und Anregungen zu den individuellen Situ-
ationen der Anwesenden gegeben.

Für interessierte Betriebe, die an die-
ser Veranstaltung leider nicht teilnehmen 
konnten, besteht die Möglichkeit, sich mit 
Herrn Ass. Ruhl, ruhl@handwerk-direkt.
de, Telefon 0 22 02/93 59-32, in Verbin-
dung zu setzen. Dort besteht die Möglich-
keit, sowohl die ausgeteilten Unterlagen zu 
erhalten als auch den Kontakt zu der Refe-
rentin Frau Schächinger herzustellen. Bitte 
beachten sie zu diesem Thema auch die Ver-
anstaltung: „Notfallplan – Maßnahmen für 
unvorhersehbare Krankheits- und Todesfäl-
le!“ Weitere Informationen darüber erhalten 
sie in der Seminarübersicht hier im Heft. �
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Freie Ausbildungsplätze
Auch in diesem Jahr möchten wir 

uns darum bemühen, dass alle Betrie-
be die ausbildungswillig sind, auch 
passende Auszubildende finden.

Daher möchten wir Sie darum bitten, 
uns die Anzahl der freien Ausbildungsplät-
ze unter Benennung des  Ausbildungsbe-
rufes in Ihrem Betrieb mitzuteilen. Diese 
Information können wir dann dazu be-

nutzen, öffentlichkeitswirksam aber auch 
individuell auf die noch vorhandenen frei-
en Ausbildungsplätze hinzuweisen. 

In diesem Jahr haben wir darüber hin-
aus die Gelegenheit, direkt am Anfang des 
Schuljahres die Berufsschulen in unserem 
Bezirk zu besuchen und dort konkret die 
Schüler anzusprechen, die noch keinen 
Ausbildungsplatz erhalten haben. Da die-

se Aktion im September stattfi nden wird, 
bitten wir Sie, uns die bei Ihnen vorhan-
denen freien Ausbildungsplätze schnellst 
möglich zu benennen. Dies können Sie 
bequem per Fax (02202 935930) erledi-
gen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann 
können Sie sich gerne mit Herrn Assessor 
Ruhl in Verbindung setzen (Tel. 0 22 02 
/ 93 59 - 32, E-Mail: ruhl@handwerk-
direkt.de). �

Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land
Altenberger-Dom-Straße 200
51467 Bergisch Gladbach

Rückantwort
Fix per Fax 0 22 02 / 93 59 – 30 

Wir können dieses Jahr noch ....... freie Ausbildungsplätze zur/zum: 

......................................................................  anbieten.

....................................................................................
Name

....................................................................................

....................................................................................
Anschrift

 ..............................................., den ...................... .............................................
 – Ort, Datum – – Unterschrift –



» Werner Hubertus 13.7.2011 
Zell/Mosel, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Johann Heinen GmbH & Co. KG 1.8.2011 

Leverkusen, Dachdeckerinnung

25 Jahre
» Tischlerei Duda GmbH 1.6.2011

Wermelskirchen, Tischlerinnung
» Moritz GmbH 7.8.2011

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Autohaus Gerd Dahl e.K. 19.9.2011

Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung

Runde Geburtstage
» W. August Otto 30.5.2011 80 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
» Michael Montag 4.8.2011 50 Jahre

Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Hans-Peter Paffrath 10.8.2011 65 Jahre
Vorstandsmitglied der Fleischerinnung

» Dieter Lang 11.8.2011 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

» Hans Krämer 26.8.2011 80 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Willi Kramm 12.9.2011 80 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Paul Bacher 18.9.2011 50 Jahre
Lehrlingswart der Tischlerinnung

» Hugo Cürten 30.9.2011 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Raimund Frackenpohl 15.7.2011

Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Bernd Rochholz 1.8.2011

Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

» Axel Wittgens 1.9.2011
Rainer Krapp, Radevormwald
Dachdeckerinnung

Goldener Meisterbrief
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Neue Innungsmitglieder
» DomoVita GmbH

Leichlingen, Tischlerinnung
» Volker Bergerhoff

Wiehl, Tischlerinnung 
» Eric Lidl

Overath, Maler- und Lackiererinnung 
» Roland Pizzato e.K.

Radevormwald, Dachdeckerinnung 
» Roland Pizzato e.K.

Radevormwald, Baugewerksinnung 
» Michael Knieper

Waldbröl, Dachdeckerinnung 
» Holz & Design Stratmann-Rost GmbH

Wipperfürth, Tischlerinnung
» Viktor Rifel

Nümbrecht, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» EKS-Ziegenhagen e.K.

Radevormwald, Elektroinnung 
» Guido End

Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung
» Elena Wolf

Leverkusen, Friseurinnung
» Helga Peters

Overath, Maler- und Lackiererinnung 
» Markus Thurn

Leverkusen, Elektroinnung 
» Marco Frangenberg

Lindlar, Maler- und Lackiererinnung
» Matthias Lindner

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung



Goldener Meisterbrief
für Werner Hubertus

Am 13.7.1961 legte Herr Werner Hu-
bertus, geb. 17.9.1933,  die Meisterprüfung 
im Zentralheizungs- und Lüftungsbauer-
handwerk vor dem Meisterprüfungsausschuss 
bei der Handwerkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Hubertus durch 
Herrn Thomas Braun, Obermeister der 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land, Herrn Bert Emundts, 
Kreishandwerksmeister und Herrn Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd Neu der „Gol-
dene Meisterbrief“  überreicht.

In der Zeit seiner Selbständigkeit bilde-
te Herr Hubertus 10 Auszubildende aus. 
Der Betrieb ist heute noch Mitglied der 
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
und wird von seinem Sohn weitergeführt, 
der auch aktuell einen Auszubildenden in 
der Ausbildung hat. 

Herr Hubertus wurde 1996  aufgrund 
seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätig-
keit in der Innung mit der Silbernen Eh-

rennadel des Fachverbandes ausgezeich-
net: Er war Vorstandsmitglied der Innung 
Rheinisch-Bergischer Kreis bzw. Rhein-
Berg/Leverkusen von 1978 bis 2001, von 
1980 bis 1984 war er Meisterbeisitzer im 
Gesellenprüfungsausschuss und von 1984 
bis 1990 war er stellv. Obermeister der In-
nung. Ausgebildet wurden seit 1979: 8 

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und 
2 Gas- und Wasserinstallateure, zur Zeit 
befi ndet sich noch 1 Anlagenmechaniker 
in der Ausbildung.  

Wir gratulieren Herr Hubertus herz-
lich zur Auszeichnung mit dem Goldenen 
Meisterbrief. �

Am 19. Juli hat der Regionalbeirat 
Bergisches Land der IKK Obermeister 
Achim Culmann für die Arbeitgeberseite 
in den Landesbeirat Nordrhein gewählt. 

Der Landesbeirat berät die Landesdi-
rektionen gesundheitspolitisch und ver-
mittelt Erfahrungen und Erwartungen aus 
dem politischen Leben sowie aus Hand-
werk, Arbeitswelt und Wirtschaft. Der 
Landesbeirat berät weiterhin bei der ge-
sundheitspolitischen Öffentlichkeitsarbeit 
in der Region, wertet regionale Krank-
heitsdaten aus und wirkt sowohl bei der 
regionalen Gesundheitsberichterstattung 
als auch bei versorgungspolitischen Ent-

scheidungen auf regionaler Ebene mit. 
Zudem unterstützt er die Interessen der 

Vereinigten IKK auf regionaler Ebene. Bei 
Errichtung und Schließung von Regional-
direktionen und Geschäftsstellen gehört 
die Anhörung und Beratung zu seinen 
Aufgaben.

Fusion zur IKK classic: Die Verwaltungs-
räte der IKK classic und der Vereinigten 
IKK haben am 5. Juli 2011 die Fusion 
beider Unternehmen zum 1. August 2011 
beschlossen. Die fusionierte Kasse wird 
den Namen IKK classic tragen und ih-
ren Hauptsitz in Dresden haben. Die IKK 
classic ist künftig die Nummer sechs in 
der GKV und bleibt bis 2013 ohne Zu-
satzbeitrag. �

Achim Culmann in den
Landesbeirat der IKK gewählt
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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14.9.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Azubis

16.9.11, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar der Elektroinnung: Messtechnik

26.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

27.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

30.9.11, 14.00 – 17.15 Uhr
Fortbildungsveranstaltung der Elektroinnung:
Gefährungsbeurteilung im Elektrohandwerk

6.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

7.10.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Azubis

10.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

11.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

13.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

13.10.11, 15.00 – 19.00 Uhr
Seminar: „Selbstorganisation am Arbeitsplatz“

17.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

17.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

18.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

18.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

19.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

20.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

21.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

24.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

25.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

26.10.11, 15.00 – 19.00 Uhr
Seminar: „Selbstorganisation am Arbeitsplatz“

6.10.11, 13.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Maßnahmen für unvorhersehbare
Todes- und Krankheitsfälle

4.11.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

7.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik 

10.11.11, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Krisenvermeidung in Klein- und Mittelbetrieben

11.11.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

21.11.11, 9.00 – 15.00 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes –

Knigge für Azubis
24.11.11, 13.00 – 17.00 Uhr

Seminar: Vermögensübertragungen gegen
Rente, Nießbrauch, Betriebsverpachtung

Erste Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach , 5 3

17.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe GrundkursEr t Hilf Gr ndk r

11.11.11, 8.30  16.00 
Erste-Hilfe AufErste Hilfe Auf

21.11.11, 9.00
Seminar: BoS min r B

Knigge fürgg
24.11.11,

SeminaS min
Rente
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